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Landkreis Biberach

Wichtiges in Kürze
21.01.2022  Impfangebot DRK-Haus Schemmerhofen 
   DRK-Ortsverein Schemmerhofen
22. - 23.01.22  Ski- und Snowboardkurs „Januarkurs“ 
   DSV Skischule SV Schemmerhofen
28.01.2022  Blutspende-Aktion Halle Aßmannshardt 
   DRK-Ortsverein Schemmerhofen
12. - 13.02.22  Ski- und Snowboardkurs 
   SV Schemmerhofen
 

Abfuhrtermine
  

Papiertonne   Mittwoch  19.01.2022
Gelber Sack   Donnerstag  20.01.2022
Müllabfuhr   Donnerstag  27.01.2022

Die weiteren Abfuhrtermine für 2022 sind auf unserer Home-
page wie folgt abrufbar www.schemmerhofen.de

 C Leben & Wohnen
C Ver- & Entsorgung
C Downloads 
C Abfallbeseitigungskalender 2022

Kurzbericht zur Sitzung  
des Gemeinderats vom 20.12.2021

Öffentlicher Teil:
Direkt nach der Begrüßung gab Herr Bürgermeister Glaser 
bekannt, dass er sich um das Amt des Landrats in Biberach 
bewirbt. Kommenden Juli soll die Wahl zur Landrätin oder zum 
Landrat stattfinden.

1.  Bekanntgabe von Beschlüssen 
 aus nichtöffentlicher Sitzung
  Die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 

vom 06.12.2021 wurden bekannt gegeben.

2.  Bürgerfragestunde
 Es waren 10 Bürger anwesend. 
 Fragen wurden nicht gestellt.

3.     Baugesuche

3.1.   Bauantrag
  Antrag auf Auffüllung von Bodenmaterial auf Flst. 459, 

Gemarkung Ingerkingen
  Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag entsprechend 

der Vorberatung des Ortschaftsrates einstimmig zu.

3.2.   Bauantrag im vereinfachten Verfahren
	 	Errichtung	 einer	 Photovoltaik-Freiflächenanlage	 auf	

Flst. 1006, Rißstraße 50, Gemarkung Schemmerberg
  Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag entsprechend 

der Vorberatung des Ortschaftsrates einstimmig zu.

3.3.   Bauantrag
  Teilabbruch mit Anbau eines Lagers inkl. Büro u. Be-

triebsleiterwohnung mit Neubau einer Garage m. Ab-
stellraum auf Flst. 1128/9, Adolf-Kolping-Straße 20, 
Gemarkung Schemmerberg 

  Unter Auflage des Ortschaftsrates, die Dachfläche zu be-
grünen, stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag mit 
vier Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich 
zu.

3.4.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Einbau von Dachgauben und Anbau an ein bestehen-

des Einfamilienhaus mit Carport auf Flst. 53, Weiden-
weg 7, Gemarkung Langenschemmern

  Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einstimmig 
zu.

3.5.  Antrag auf Befreiung
  Errichtung einer Gartenhütte auf Flst. 1014/3, Lupinen-

straße 15, Gemarkung Langenschemmern
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.

3.6.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Errichtung einer Überdachung für Wohnmobil auf Flst. 

460/29,	Lindäcker	2,	Gemarkung	Langenschemmern
 Eine Beratung im Gemeinderat ist nicht erforderlich.

3.7.  Bauantrag Tektur
  Teilunterkellerung Neubau eines 6-Familienhauses auf 

Flst. 964/13, Lindenstraße 81, Gemarkung Langen-
schemmern

 Eine Beratung im Gemeinderat ist nicht erforderlich.

3.8.  Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Einbau einer Wohnung in das Dachgeschoss auf Flst. 

61/4, Talstraße 12/1, Gemarkung Alberweiler
  Dieser Bauantrag wird, aufgrund unvollständiger Un-

terlagen, in der nächsten Gemeinderatssitzung abge-
stimmt.

3.9. Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau einer Lagerhalle auf Flst. 882/1, Riedweg 23, 

Gemarkung Altheim
  Die beantragten Befreiungen wurden nach eingehen-

der Beratung, entsprechend der Vorberatung des Ort-
schaftsrates, mehrheitlich mit sechs Gegenstimmen 
und 2 Enthaltungen abgelehnt.
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4.  Sanierung Mehrzweckhalle Ingerkingen
 -Vergabe der Abbrucharbeiten
  Die Mehrzweckhalle in Ingerkingen soll grundlegend 

saniert werden. In den vergangenen Monaten wurden 
die entsprechenden Planungen erstellt und Zuschuss- 
anträge gestellt. Durch die Freigabe des Bundes, die 
Leistungsphase 5 und den Abbruch vergeben zu dürfen, 
kann nun mit dem Projekt gestartet werden und die Ab-
bruchleistungen wurden ausgeschrieben

  Die Angebotsöffnung fand am 15.12.2021 statt. Es 
gingen 3 Angebote ein. Im Vorgriff auf die Abbruchar-
beiten werden die Vereine in Zusammenarbeit mit dem 
Ortschaftsrat voraussichtlich Entkernungsarbeiten 
durchführen. Sollten die Arbeiten auf Grund der aktuel-
len Pandemie und evtl. Ausgangsbeschränkungen nicht 
ausgeführt werden können, wurden die geplanten Ent-
kernungsleistungen als Eventualposition ausgeschrie-
ben, um einen Preis der Abbruchunternehmen für diese 
Leistungen sichern zu können.

 Beschluss:
  Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe der 

Abbrucharbeiten an die Fa. Späth aus Langenenslingen 
zum Angebotspreis von 176.453,20 €.

5. Medienentwicklungsplan Mühlbachschule
 -  Ausstattung der Schüler mit Tablets ab der Klassen-

stufe 7
  Alle Schüler/innen ab der Klassenstufe 7 sollen mit ei-

nem individuellen Tablet ausgestattet werden. Der Ge-
meinderat wurde bereits mehrmals von der Verwaltung 
darüber informiert. Es wurde zwischen der Mühlbach-
schule und der Verwaltung festgelegt, dass iPads für die 
Schüler angeschafft werden sollen. Der Gemeinderat 
sprach sich mehrheitlich für Geräte mit einem höheren 
Arbeitsspeicher aus und hält in diesem Fall auch einen 
Eigenanteil der Eltern für angemessen.

  Nach ausgiebiger Diskussion wird die Entscheidung 
über die Anschaffung und die Höhe des Eigenanteils in 
eine der nächsten Sitzungen vertagt, da sich noch wei-
tere Fragen ergeben haben, die zunächst noch geklärt 
werden müssen.

6.   Verschiedenes

 1.  Erste Sitzung im Neuen Jahr bereits am 24.01.2021
  Herr Link informiert das Gremium darüber, dass die ers-

te Gemeinderatsitzung nicht wie bereits angekündigt 
am 31.01.2022, sondern bereits schon am 24.01.2022 
stattfinden wird.

 2.  Baumaßnahme Weetweg
  Die Asphaltarbeiten für den Ausbau des Weetweges in 

Schemmerhofen werden aufgrund der Witterung auf 
das Frühjahr 2022 verschoben.

  3.  European Energy Award
  Herr Bürgermeister Glaser informierte das Gremium da-

rüber, dass die Re-Zertifizierung für den European Ener-
gy Award mit 60,1 % geschafft wurde.

 Die offizielle Übergabe des Zertifikates steht noch aus.

Einleger Kontakte und Adressen

Die Telefonnummern und Öffnungszeiten des Rathauses, der 
Ortsverwaltungen und der Sozialen Dienste werden jeweils zu 
Quartalsbeginn dem Mitteilungsblatt beigelegt.

Der farbige Einleger kann diese Woche aus dem Mitteilungs-
blatt entnommen werden.

Gutscheinkarten für den Landesfamilienpass 2022 
ab	Januar	2022	erhältlich

Die Gutscheinkarten 2022 für den Landesfamilienpass kön-
nen ab Januar 2022 beim Bürgermeisteramt Schemmerhofen, 
Bürgerbüro abgeholt werden. Bitte bringen Sie dafür Ihren Lan-
desfamilienpass mit.

Die Gutscheine gelten für die im Landesfamilienpass aufge-
führten Personen. Neben den Eltern können auch weitere vor-
her fest in den Pass eingetragene Begleitpersonen den Pass 
zusammen mit den Kindern nutzen. Von den eingetragenen 
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Personen dürfen bei Ausflügen aber höchstens jeweils zwei 
ausgewählt werden, die die Vergünstigung des Landesfamili-
enpasses in Anspruch nehmen können.

Einen Landesfamilienpass können erhalten:

• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden 
Kindern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,

• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens 
einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben,

• Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer 
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemein-
schaft leben,

• Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt 
sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigten 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben.

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig.

Sobald die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, 
geben Sie den Landesfamilienpass bitte beim Bürgermeister-
amt Schemmerhofen ab.

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 
2022 und unter Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 
2022 insgesamt 22-mal die staatlichen Schlösser und Gärten 
und die staatlichen Museen in Baden-Württemberg kostenfrei 
bzw. zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. Die Gutschein-
karten können auch bei einigen nicht staatlichen Einrichtun-
gen eingelöst werden. Bei jedem Besuch ist der entsprechen-
de Gutschein abzugeben.

Aufgrund der fortdauernden Coronalage gibt es bei zahlrei-
chen Kooperationspartnern Einschränkungen für einen Be-
such. Vereinzelt ist ein Besuch derzeit nicht möglich. Bitte in-
formieren Sie sich vorab auf der Homepage des Anbieters, ob 
und in welcher Form das gewünschte Freizeitangebot genutzt 
werden kann und welche Hygienemaßnahmen zu beachten 
sind. Einige Angebote können derzeit auch nur nach vorheriger 
Online-Buchung besucht werden.

Wesentliche Neuerung ab dem Jahr 2022 ist die Gleichset-
zung von wohngeldberechtigten Familien mit Familien, die 
Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit mindes-
tens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemein-
schaft leben.

Eine Liste aller Staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in 
Baden-Württemberg sowie aller nicht staatlichen Einrichtun-

gen, die für Passinhaber einen kostenfreien bzw. ermäßigten 
Eintritt gewähren, finden Sie auf der Homepage des Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und Integration (https://sozi-
alministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/familie/
leistungen/landesfamilienpass/).

Zensus 2022 – Erhebungsbeauftragte gesucht!

Wir benötigen Ihre Unterstützung!
Im Jahr 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. 
Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Men-
schen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Vie-
le Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen 
auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Ba-
siszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Be-
standsaufnahme notwendig.

In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Be-
völkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit 
einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Dies 
bedeutet, dass in erster Linie Daten aus Verwaltungsregistern 
genutzt werden, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine 
Auskunft leisten muss. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutsch-
land an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle 
zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 ver-
schoben. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
führen eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung 
mit Stand vom 15. Mai 2022 (Zensusstichtag) als Bundessta-
tistik durch. Für die Befragung der Bevölkerung benötigt der 
Landkreis Biberach mehr als 250 Personen, die von Mitte Mai 
bis Ende Juli 2022 die Befragung der einzelnen Haushalte 
durchführen.

Wir suchen Sie als Erhebungsbeauftragte/n!

Für diese Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung nach 
§20 Abs. 3 Satz 2 Zensusgesetz gezahlt. Diese unterliegt nicht 
der Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz. Einkünf-
te bis 1.200 € sind möglich. Wir sind auf Ihre Mithilfe bei die-
ser europa- und deutschlandweiten Durchführung des Zensus 
2022 angewiesen!

Sie	haben	Interesse	an	der	Tätigkeit	als	
Erhebungsbeauftragte/r? 
Bewerben Sie sich unter  https://www.bibe-
rach.de/aktuelles/zensus-2022.html und 
füllen das Bewerbungsformular aus.

Gerne dürfen Sie sich auch an die 
Zensus-Hotline unter 07351 52-6860 oder per Email an 
zensus-eb@biberach.de wenden.

In den Rathäusern liegen Flyer für Sie aus, die Informationen 
und ein Bewerbungsformular enthalten.

Zu verzeichnende Bevölkerungsfortschreibung im Monat Dezember 2021

Bevölkerungsstand 
am Monatsanfang

Ortsteile Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand 
am Monatsende

860 Alberweiler 0 7 2 10 855
815 Altheim 0 1 0 2 814
976 Aßmannshardt 2 17 1 7 987
1275 Ingerkingen 3 6 2 12 1270
1407 Schemmerberg 1 5 3 8 1402
3330 Schemmerhofen 1 24 1 22 3332
8663 Insgesamt 7 60 9 61 8660
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Informationen für den Einsatz als Erhebungsbeauftragte/r
Sie werden als Erhebungsbeauftragte/r für die Befragung ein-
zelner Haushalte, sowie auch für Befragungen in Wohnheimen 
eingesetzt.

Hierfür wird Ihnen ein Erhebungsbezirk mit circa 150 zu be-
fragenden Personen zugeteilt. Für die Befragten besteht dabei 
Auskunftspflicht.

Im März/April 2022 erhalten Sie eine Schulung.

Die Befragungen finden im Zeitraum Mai bis Ende Juli 2022 
statt. Sie können sich die Zeit für die Interviews frei einteilen 
(z.B. am Wochenende oder nach Feierabend).

Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine steuerfreie Aufwandsent-
schädigung.

Voraussetzung für die Tätigkeit ist lediglich die Volljährigkeit, 
der gewissenhafte Umgang mit vertraulichen Informationen 
und Ihre Teilnahme an der Schulung.

Vereinsförderung (auch Landjugenden)

Bitte denken Sie daran, Ihren Zuschuss zur Vereinsförderung 
abzurufen. Dieser kann noch bis zum 31.01.2022 für das Jahr 
2021 bei der Gemeinde beantragt werden. Das Antragsformu-
lar finden Sie auf der Homepage unter:

Rathaus & Bürgerservice – Bürgerservice –  
Rathausvordrucke – Antrag Vereinsförderung

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Antrag per E-Mail an  
cathleen.hofmaier@schemmerhofen.de oder geben Sie ihn im 
Rathaus ab.

Gemeinsamer Gutachterausschuss  
„Östlicher Landkreis Biberach“

Richtigstellung:
Im Frühjahr 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zur Bildung des neuen Gutachterausschusses „Östlicher Land-
kreis Biberach“ in unserem Mitteilungsblatt veröffentlicht. In 
dieser Vereinbarung wurde in §13 Absatz 3 ein falscher Ver-
weis abgedruckt. Anstatt auf § 9 Absatz 2 muss hier korrekter-
weise auf § 10 Absatz 2 verwiesen werden. In der Anlage wird 
deshalb der redaktionell geänderte § 13 der öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung nochmals öffentlich bekanntgemacht:

§ 13 Übergangsbestimmungen

(1)  Die  Bildung  des  gemeinsamen  Gutachterausschusses  
soll zum 01.06.2020 erfolgen, die Einrichtung der Ge-
schäftsstelle jedoch bereits zum 01.01.2020, um die not-
wendigen Vorarbeiten hierfür zu leisten.

(2)  Die  Bodenrichtwerte  zum  Stichtag  31.12.2018  werden  
bis  spätestens  zum 01.06.2020 von den bisherigen Gut-
achterausschüssen beschlossen.

(3)  In der Übergangsphase entstehende Kosten werden ge-
mäß dem in § 10 Abs. 2 festgelegten Verteilerschlüssel auf 
die Beteiligten verteilt und erstattet.

(4)  Die bisherigen Gutachterausschüsse und deren Geschäfts-
stellen werden zum in § 15 Abs. 3 benannten Zeitpunkt 
aufgelöst. Die Dienststempel sind zu diesem Zeitpunkt zu 
entwerten.

Bürgermeisteramt 
Schemmerhofen, 21. Januar 2022

IGI Rißtal – Öffentliche Bekanntmachung  
des Jahresabschlusses 2020                         

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2021 
den Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2020 gem.  
§ 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie 
folgt festgestellt:

1.  Ergebnisrechnung
1.1  Summe der ordentlichen Erträge     225.474,32 €
1.2 Summe der ordentlichen 
 Aufwendungen                                           225.474,32 €
1.3  Ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                         0,00 €
1.4  Außerordentliche Erträge                                    0,00 €
1.5  Außerordentliche Aufwendungen                     0,00 €
1.6  Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5)              0,00 €
1.7 Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6)             0,00 €

2.  Finanzrechnung
2.1 Summe der Einzahlungen aus
 laufender Verwaltungstätigkeit  127.594,94 €
2.2  Summe der Auszahlungen aus
 laufender Verwaltungstätigkeit          165.324,01 €
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
 der Ergebnisrechnung                    -37.729,07 €
 (Saldo aus 2.1 und 2.2)
2.4  Summe der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit                             29.182,01 €
2.5  Summe der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit                            67.679,03 €
2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
 aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5)                            -38.497,02 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   -76.226,09 €
 (Saldo aus 2.3 und 2.6)
2.8  Summe der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit                                  0,00 €
2.9  Summe der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit                                 0,00 €
2.10  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
 Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9)                                      0,00 €
2.11  Änderung des Finanzierungsmittelbestands
 zum Ende des Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10)               -76.226,09 €
2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
 haushaltsunwirksamen
 Einzahlungen und Auszahlungen               3.742,05 €
2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln       80.515,49 €
2.14 Veränderung des Bestands an 
 Zahlungsmitteln       -72.484,04 €
 (Saldo aus 2.11 und 2.12)
2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des
 Haushaltsjahres 
 (Saldo aus 2.13 und 2.14)             8.031,45 €

3.  Bilanz
3.1  Immaterielles Vermögen                    0,00 €
3.2  Sachvermögen                               67.679,03 €
3.3  Finanzvermögen                                  66.773,56 €
3.4  Abgrenzungsposten                                 0,00 €
3.5  Nettoposition                                           0,00 €
3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite
 (Summe aus 3.1 bis 3.5)             134.452,59 €
3.7  Basiskapital                                                      0,00 €
3.8  Rücklagen                                                     0,00 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen 
 Ergebnisses                                                   0,00 €
3.10  Sonderposten                                 67.679,03 €
3.11  Rückstellungen                                  0,00 €
3.12  Verbindlichkeiten                                  66.773,56 €
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tigkeit von                                                 -     €
2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstä-

tigkeit von                                 561.000,00 €  
2.10    Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- be-

darf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 - 2.9) 
von  -       561.000,00 €

2.11   Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, 
Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus  2.7. + 2.10.) 
von   - €

§	2	Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf davon für die Ablösung von inneren Darle-
hen auf   -     €

§	3	Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  -     €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf                                                                                                 
120.000,00 € festgesetzt.

§ 5 Umlage

Die Verwaltungs- und  Betriebskostenumlage auf die Ver-
bandsmitglieder nach § 12 der Verbandssatzung wird auf  
476.300,00 €  festgesetzt.

Davon entfallen auf:

Schemmerhofen                         
88,254 v. H.                                                          434.844,00 €
zzgl. Zinsen  5.000,00 €
zzgl. Sonderzahlung Ausgleich 10.000,00 €
Abschreibungen - Sonderposten 449.844,00 €

Attenweiler                                  
11,746 v. H.                                                            59.206,00 €

§ 6 Einlage (Vermögensumlage)

Die Einlage der Verbandsmitglieder nach § 9 der Verbandssat-
zung wird auf 636.000,00 € festgesetzt.

Davon entfallen auf:

Schemmerhofen                         
88,254 v. H.                                                            75.016,00 €
zzgl. Tilgung  561.000,00 €
abzgl. Sonderzahlung Ausgleich 10.000,00 €
Abschreibungen - Sonderposten 626.016,00 €

Attenweiler                                   
11,746 v. H.                                                                    9.984,00 €

Schemmerhofen, den 11.01.2022
Glaser, Verbandsvorsitzender

Das Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 02.12.2021 die 
Haushaltssatzung genehmigt. Der Haushaltsplan liegt nun  von 
Montag 17.01.2022 bis Dienstag, 25.01.2022 (je einschließ-
lich) im Rathaus Schemmerhofen während der Dienstzeit öf-
fentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation ist dies nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung (Frau Gertrud Müller-Missel, 
Tel.: 07356/9356-31) und  unter  Einhaltung der aktuellen Co-
rona Vorschriften möglich.

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten         0,00 €
3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite         134.452,59 €
 (Summe aus 3.7 bis 3.13)

II. Die in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen-
den Aufwendungen werden gebilligt.

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht liegt gem. § 
95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung an sieben Arbeitstagen 
in der Zeit von Montag, 17.01.2022 – Dienstag, 25.01.2022 
je einschließlich im Rathaus der Gemeinde Schemmerhofen, 
Hauptstraße 25, 88433 Schemmerhofen, Zimmer 3.1, zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus.

Aufgrund der aktuellen Situation ist dies nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung (Frau Gertrud Müller-Missel, Tel. 07356 
9356-31) und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vor-
schriften möglich.

Schemmerhofen, den 10.01.2022
Glaser, Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband Schemmerhofen-Attenweiler

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommuna-
le Zusammenarbeit und  §§ 5, 9, 11, 12 der Verbandssatzung 
hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands 
Schemmerhofen-Attenweiler am  26.10.2021 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergbnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.   im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
 von                             820.550,00 €
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 von                                                         820.550,00 €
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus  1.1 - 1.2) von                                 -      €

1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
 von                                                                          -     €
1.5   Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von                                -      €  
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus  1.4 - 1.5) von                                          -      €

1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis  
 (Summe aus  1.3 und 1.6) von                                -      €

2.   im Finanzplan mit den folgenden Beträgen
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungs- 530.050,00 €
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungs-                            520.050,00 € 
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
 Ergebnishaushalts
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 10.000,00 €

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von      636.000,00 €
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von             85.000,00 €  
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschluss /-be-

darf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus  2.4 - 2.5) von
   551.000,00 €
2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-be-

darf (Saldo aus 2.3. + 2.6) von 561.000,00 €
2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstä-
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sen im gleichen Schritt laufen, denn wenn der linke Gaul zieht 
und der andere bremst, dann wird das nichts.” Die Gemeinde 
wünscht dem Jubelpaar noch viele gemeinsame Jahre, bezie-
hungsweise „Gleichschritte“ in Harmonie und Gesundheit.

Jubilare 

Die Gemeinde gratuliert allen Gemeindebürgern die im 
Januar 2022 ein Jubiläum / Geburtstag feiern dürfen und 
wünscht Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Geburtstag

06.01.2022       94. Geburtstag
  Schick, Georg – Schemmerhofen

20.01.2022    85. Geburtstag
  Radde, Ingeborg – Schemmerhofen

20.01.2022    93. Geburtstag
  Braunger, Gertrud – Schemmerberg

Ehejubilare

07.01.2022  Goldene Hochzeit
   Engler Josefa und Eugen - Aßmannshardt

Verloren – Gefunden

Folgende Fundsachen wurden auf dem Bürgermeisteramt 
Schemmerhofen abgegeben:

Schulranzen

Die Gegenstände können vom Verlierer/von der Verliererin auf 
dem Rathaus, Bürgerbüro, zu den üblichen Öffnungszeiten ab-
geholt werden.

Deutsches Rotes Kreuz                                    

145 Spender kommen zur Blutspende-Aktion

Am Freitag, den 17. Dezember 2021 konnte der Ortsverein 
Schemmerhofen 145 Blutspender*innen in der Mühlbachhalle 
begrüßen – darunter 10 Erstspender. 138 Konserven konnten 
dem Blutspende-Team aus Ulm mitgegeben werden. Bedanken 
möchte sich das DRK ganz herzlich bei allen Spenderinnen 
und Spender! Der nächste Blutspendetermin in der Gemeinde 
Schemmerhofen ist am Freitag, den 28. Januar 2022 von 14:30 
bis 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Aßmannshardt.

Weitere Infos zum DRK Schemmerhofen finden Sie unter
www.DRK-Schemmerhofen.de

Josefa und Eugen Engler feiern Goldene Hochzeit

Am Freitag, 7. Januar konnte das Ehepaar Josefa und Eugen 
Engler aus Aßmannshardt ihre Goldene Hochzeit feiern. Sehr 
gefreut hat sich Eugen Engler, als sein Nachfolger Bürgermeis-
ter Mario Glaser dem Jubelpaar persönlich seine Glückwün-
sche zur Goldenen Hochzeit überbrachte. Außerdem gab es 
einen Präsentkorb mit regionalen Köstlichkeiten sowie einen 
Ehrenbrief vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.  
Ortsvorsteher Günther Ossewski gratulierte zusätzlich mit ei-
nem Blumengruß.

Foto: Josef Assfalg

Am Freitag, 7. Januar 1972 haben sich Eugen und Josefa vor 
dem Standesamt der Gemeinde Epfendorf getraut und am 
Samstag 8. Januar 1972 in der Kirche in Epfendorf (Landkreis 
Rottweil). Kennen und lieben gelernt hat sich das Ehepaar 
über die gemeinsame Berufswahl, beide machten eine Aus-
bildung zum Diplom Verwaltungswirt bei der Gemeinde Epfen-
dorf. Josefa Engler ist im Baden-Württembergischen Epfendorf 
aufgewachsen und ihr Ehemann Eugen im nur acht Kilome-
ter entfernten Villingendorf. Geboren wurde er in Weingarten, 
ist dann aber nach einem Umzug der Familie in Villingendorf 
aufgewachsen. Aus der Ehe gingen Sohn Michael und Toch-
ter Tanja mit zwei Enkelkindern hervor, die inzwischen in Bad 
Wimpfen und in Hamburg eine Heimat gefunden haben.
Die Kinder waren schon erwachsen, als im Jahre 1996 der 
Ruf zur Kandidatur des Bürgermeisters aus Schemmerhofen 
kam. Damals war Eugen Engler schon 25 Jahre als Finanzrat 
im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg beschäftigt und durch 
Freunde aus Schemmerhofen auf das Amt des Bürgermeisters 
aufmerksam gemacht worden. Seine Frau Josefa machte da-
mals die Kandidatur ihres Mannes, Gott sei Dank, nicht vom 
Wetter in Schemmerhofen abhängig. Einen Tag vor Abgabeter-
min der Bewerbung wollten sie sich ein Bild von der Gemeinde 
machen. Jedoch zeigte sich Schemmerhofen an diesem Tag 
nicht von seiner besten Seite. Es war regnerisch und diesig, 
nicht ungewöhnlich für eine Gemeinde im Rißtal. Die Straßen 
in Schemmerhofen waren an diesem Sonntag wie leergefegt 
und Frau Engler fragte ihren Mann, ob da überhaupt jemand 
lebe oder ob sie das Wetter fürchten. Ihre Begeisterung für den 
eventuellen zukünftigen Lebensmittelpunkt hielt sich daher in 
Grenzen. Nach langem Gespräch mit ihrem Gatten stimmte sie 
schließlich mit einem mulmigen Gefühl zu. Gemeinsam und 
mit Gottes Segen wollten sie das Wagnis, egal was kommen 
mag, eingehen. So kam es, dass Eugen Engler 16 Jahre lang 
als beliebter Bürgermeister die Belange Schemmerhofens ver-
treten durfte. Heute sagt das Ehepaar, es war die richtige Ent-
scheidung und wir sind froh, dass wir in der Gemeinde leben 
dürfen und das damalige Wetter zweitrangig war. Dass sie ge-
meinsam ticken, wie der Bürgermeister a.D. an seinem Hoch-
zeitstag sagte, bewies das Paar nicht nur mit ihrer Entschei-
dung zur Kandidatur, sondern auch während seiner Amtszeit. 
Das Ehepaar Engler sah man in der Gemeinde und im Rathaus 
außergewöhnlich oft im einvernehmlichen Doppelpack. So be-
schreibt der (Un-)Ruheständler dann auch sein Rezept für eine 
glückliche Ehe mit einem Pferdegespann. „Beide Pferde müs-
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Jede	Blutspende	zählt!

Der  DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensret-
tung von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze 
Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut wer-
den.
Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am:

Freitag, dem 28.01.2022
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mehrzweckhalle	Aßmannshardt,	Im	Täle	50
88433 Schemmerhofen

Terminreservierung unter https://terminreservierung.blut-
spende.de/m/mehrzweckhalle- assmannshardt

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reser-
viert werden. Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter: 
terminreservierung.blutspende.de

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel!

14	vollausgebildete	Sanitäter	freuen	sich	 
über ihre bestandene Prüfung

Das Deutsche Rote Kreuz in Schemmerhofen führte zwischen 
September und Dezember 2021 einen Sanitätslehrgang 
durch. 14 neue Sanitäter können von nun an die Bereitschaf-
ten professionell im DRK-Kreisverband Biberach tatkräftig un-
terstützen, beispielsweise bei Sanitätsdiensten und im Bevöl-
kerungsschutz.

Lehrgangsleiter Franz Karl Moder führte mit Alexander Ritter, 
Lothar und Edith Raiber die Teilnehmer aus den Bereitschaf-
ten Schemmerhofen, Laupheim, Bad Buchau, Schwendi, Rot 
an der Rot und dem ASB Orsenhausen durch die Ausbildung.

Seit Anfang September wurden die praktischen und theore-
tischen Inhalte vermittelt. Zum Stoff gehörte neben den me-
dizinischen und anatomischen Grundlagen das Verhalten in 
den unterschiedlichsten Notfallsituationen. Der Schwerpunkt 
lag an praktischen Maßnahmen für unterschiedliche Erkran-
kungen und Notfälle. Meist trainierten die angehenden Sa-
nitätshelfer das mit realitätsnahen Fallbeispielen im Team. 
Zusätzlich vertieften die Teilnehmer den korrekten Umgang 
mit den medizinischen Geräten, wie zum Beispiel mit einem 
Defibrillator (AED) oder Sauerstoff, die später zur hochwerti-
gen Ausrüstung der Helfer gehören. Mit einem bereitgestellten 
Rettungswagen konnten die Teilnehmer an einem Übungstag 
noch besser einen Einblick in die Praxis gewinnen und üben.

Am 05.12.2021 stand die praktische Prüfung an, als zuvor am 
28.11.2021 das theoretische Wissen mit einer schriftlichen 
Prüfung abgefragt wurde. Am Prüfungstag zeigten die Teilneh-
mer ihr Können in der Herz-Lungen-Wiederbelebung und einer 
Wahlaufgabe mit unterschiedlichen Notfallszenarien. Lehr-
gangsleiter Franz-Karl Moder gratulierte allen Teilnehmer zur 
bestandenen Prüfung und wünschte Ihnen viel Freude und Er-
folg bei den vielfältigen Aufgaben beim DRK. Der Kurs beinhal-
tete zusätzlich ein Einführungsseminar, die Helfergrundaus-
bildungen Erweiterte Erste- Hilfe, Betreuung, Einsatz, Technik 
und Sicherheit sowie ein Funklehrgang. So sind nun alle Teil-
nehmer voll ausgebildete Helfer*innen und können optimal in 
den Bereitschaften eingesetzt werden.

Der Kurs fand komplett unter den 2G Plus Regeln statt und 
wurde in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt. Neu war 
es, dass die theoretischen Inhalte abends in Online-Schulun-
gen und die praktischen Inhalte sonntags in zwei getrennten 
Gruppen (eine Gruppe morgens, die andere nachmittags) ver-
mittelt wurden. So wurde zum Corona Schutz beigetragen.

Die Teilnehmer des San-Kurs mit Lehrgangsleiter Franz Karl 
Moder (zweiter von links vorne)

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall kann das entscheidend für rasche HILFE 
durch den ARZT oder den Rettungsdienst sein!
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• Kinderwagen für Kleinkindern
• Mikrowelle

Sofern Sie etwas abzugeben haben, teilen Sie dies bitte te-
lefonisch dem Bürgermeisteramt, Frau Monika Härle (Tel.: 
0170/1421193) von Montag bis Donnerstag, 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr, mit. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Schemmerhofen

Hauptstraße 25 • 88433 Schemmerhofen
Tel. 07356 9356-0 • Fax 07356 9356-99
Internet: www.schemmerhofen.de
E-Mail: vorname.name@schemmerhofen.de

Jeden Mitarbeiter erreichen Sie unter seiner persönlichen
E-Mail-Adresse: z. B. mario.glaser@schemmerhofen.de

Durchwahl
•  Bürgermeister Mario Glaser

 Birgit Hagel (Sekretariat)  .............................................. - 23

• Hauptamt: 
 Alfons Link  .....................................................................  -25
 Cathleen Hofmaier (Sekretariat) .................................... -64
 Sabine Moll (Bildung, Betreuung, Soziales) .................. -54   
 Irmgard Ruf (Standesamt,  
 Grundbucheinsicht, Senioren)  ......................................  -24 
 Jürgen Jenke (Lohn- und Gehaltstelle)  .........................  -37
 Michael Kleiber (Mieten, Pachten,  
 Hallenabrechnung) .........................................................  -65 
 Susanne Blersch (Archiv, Presse)  .................................  -29
 Monika	Härle (Flüchtlingsarbeit) ..........0170 / 14 2 11 93
 

• Bürgerbüro:
 Melanie Ehrhart, Marieke Gola, 
 Sandra Bailer, Melanie Ege  ........................................ -100
 (Ausweise, Einwohnermeldeamt, Gewerbe,   
 Pässe, Rente, Soziales)

• Bauamt: 
 Markus Lerch  .................................................................  -28
 Karsten Krüger (Unterhaltung öffentliche Gebäude) ...  -27
 Simone Romer (Bauamt, Friedhofsamt)  .....................  -26

• Finanzen: 
 Gertrud Müller-Missel  ....................................................  -31
 Christina Feuerer (Kasse)  .............................................  -33
 Carola Krug (Kasse)  ......................................................  -63
 Sandra Bürk (Buchhaltung)  ..........................................  -32
 Monika Auberer (Buchhaltung, Mühlbachgruppe)  .....  -62
 Caroline Müller (Buchhaltung, Jungholzgruppe,  
 Abwasserzweckverband )  ..............................................  -68
 Nicola Frisch (Buchhaltung, ZV IGI Rißtal) ....................  -67

• Steueramt: 
 Stefan Behmüller  ..........................................................  -36
 Elisabeth Haid-Kopf (Steuern, Grundsteuer, 
 Wasser- & Abwassergebühren: Schemmerhofen, 
 Schemmerberg)  .............................................................  -35
 Barbara Musch (Grundsteuer, Wasser- & 
 Abwassergebühren: Alberweiler, Altheim, 
 Aßmannshardt, Ingerkingen) .........................................  -34

• Wasserversorgung
 Sebastian Scheffold  ......................................................  -38
 Notfallnummer  .......................................  0176 32355182

Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuin-
fektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blut-
spendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet 
erfüllen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen (Anti-
gen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenan-
sammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim 
Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.

Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt 
Sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. 
Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen.

Alle Informationen finden Sie unter  www.blutspende.de/coro-
na. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blut-
spendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800 
- 11 949 11.

Apotheken-Bereitschaft

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, ist die Antonius-Apotheke in 
Schemmerhofen, Tel.: (07356) 1711 dienstbereit.

Die Dienstbereitschaft beginnt um 8:30 Uhr früh und endet 
um 8:30 Uhr am darauf folgenden Tag.

Flüchtlinge

Wir suchen für unsere Flüchtlinge

• Kleiderschrank
• Kinderbuggy und Kindersportwagen
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Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur möglich, wenn Sie kei-
ne Symptome haben. Bitte kommen Sie frühzeitig zum Gottes-
dienst, da das Aufnehmen Ihrer Namen in die Liste mehr Zeit 
beansprucht. Soweit es Ihnen möglich ist, bringen Sie bitte 
das oben abgedruckte Formular bereits ausgefüllt zum Got-
tesdienst mit.

Herzlichen Dank
Ihre Kirchengemeinde

 
Registrierungskärtchen	für	den	Gottesdienstbesuch

am:  ____________________________________ 

in:   _____________________________________ 

Name:      ________________________________    

Vorname: ________________________________ 

Anschrift: _________________________________      

Anzahl der Personen: _______________________

Tel.-Nr. oder E-Mail:  ________________________     

Bitte ausgefüllt zum Gottesdienst mitbringen. 
Dies beschleunigt den Einlass zum Gottesdienst erheblich.

Aufruf von Bischof Fürst zur Impfung

Bischof Fürst hat im Rahmen eines ökumenischen Gottes-
dienstes zusammen mit Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried 
July zum Impfen aufgerufen.

Er erinnerte in diesem Zusammenhang an das Personal in den 
Kliniken, die versuchen Leben zu retten und erschöpft sind. Er 
weitet den Kreis auf die aus, welche durch die Pandemie vor 
dem Ruin stehen. Ebenso auf die Kinder, welchen die Kindheit 
geraubt wird und an die alten Mitbürger welchen Ihre letzten 
Jahren genommen werden. Bischof Fürst bezeichnet in seiner 
Predigt die Impfung „Liebe zu unseren Mitmenschen“

Insofern dürfen wir Ihnen die Gedanken unseres Bischofs wei-
terleiten und Sie bitten die Impfangebote anzunehmen, sofern 
keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

Jürgen Frech
Hygienebeauftragter

Gottesdienstordnung

vom 15. Januar bis 23. Januar 2022

Samstag, 15. Januar
 18.30 Uhr  Altheim
  Eucharistiefeier
 18.30 Uhr  Ingerkingen
  Eucharistiefeier

Sonntag, 16. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis
Ev: Joh 2,1-11
Kollekte: Monatsopfer
 09.00 Uhr  Aßmannshardt
  Eucharistiefeier (für die Armen Seelen)

Kirchliche Nachrichten 
der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen

Verlässliche	Seelsorge	in	der	Seelsorgeeinheit	Schemmerho-
fen. Folgende Möglichkeiten haben Sie, um diese Seelsorge 
in Anspruch zu nehmen:

Telefon:
• Kath. Pfarramt der Seelsorgeeinheit
   Schemmerhofen 07356 / 9379-0
• Pfarrer Kilian Krug 07356/9379-0  

Kilian.Krug@drs.de
• Pfarrer Serge-Faustin Yomi  07356 / 9379-0 

 sergeyomi2@yahoo.fr
• Schwester Viktoria Weber 07356 / 9379-21 

 MViktoria.Weber@drs.de

Postweg: 
Kath. Pfarramt der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen
Käppelestraße 16, 88433 Schemmerhofen
E-Mail:           stmauritius.schemmerhofen@drs.de
Homepage:  www.se-schemmerhofen.drs.de

NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENST

15.01. – 23.01.2022 
Tel. 07356 / 9379-13
Information zum Notfalltelefon:
Der Anruf auf das Notfalltelefon (-13) wird zu einem Pries-
ter weitergeleitet, dieser kann die Nummer des Anrufen-
den nicht erkennen. Wir bitten alle Anrufer Ihren Namen 
und eine Rückrufnummer anzugeben. Der diensthabende 
Priester wird Sie schnellstmöglich zurückrufen. Bitte rufen 
Sie auf dieser Nummer nur im Notfall an. Ansonsten steht 
Ihnen das Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten zur 
Verfügung. 

Öffnungszeiten:
Montag  Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag Frau Gräther 15.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch Frau Fischer 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag Frau Ruedi 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag  Frau Gräther 10.00 – 12.00 Uhr

Gottesdienste in der Alarmstufe

Beim Besuch von Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit 
Schemmerhofen gelten in der Alarmstufe folgende Regeln:
-  Während des gesamten Gottesdienstes sowie beim Betreten 

und Verlassen der Kirche gilt eine allgemeine Maskenpflicht 
mit medizinischen Masken.

-  Vor dem Gottesdienst werden die Teilnehmer erfasst. Diese 
Erfassung gilt als Anmeldung.

-  Es gilt ein Abstand von 1,5 m zum nächsten Haushalt beim 
Betreten, beim Aufenthalt und beim Verlassen der Kirche.

-  Gemeindegesang ist in der Alarmstufe eingeschränkt mög-
lich. Die Gemeinde trägt beim Mitsingen die Maske. Bitte 
bringen Sie hierfür Ihr eigenes Gotteslob zum Gottesdienst 
mit. Die Verwendung der Gesangbücher aus der Kirche ist 
nicht möglich.
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 09.00 Uhr  Schemmerhofen - Livestream
   Eucharistiefeier († Brigitte Rapp, † Hedwig 

Barbara Romer-Laux, † Monika Lutz und  
† Leni Winter)

 10.30 Uhr  Alberweiler
  Eucharistiefeier in den Anliegen 
  der Seelsorgeeinheit
 10.30 Uhr  Schemmerberg
  Eucharistiefeier († Zenta und Josef Dorn, 
  † Max Wachter)

Montag, 17. Januar
Hl. Antonius
 16.30 Uhr  Schemmerhofen
  1. Weggottesdienst 
  der Erstkommunionkinder
 18.30 Uhr  Altheim
  Stunde des Gebetes
 20.00 Uhr  Schemmerhofen
  Stille eucharistische 
  Anbetung in der Pfarrkirche

Dienstag, 18. Januar
 07.45 Uhr  Ingerkingen
  Schülergottesdienst
 16.30 Uhr  1. Weggottesdienst 
  der Erstkommunionkinder aus 
  Ingerkingen und Altheim
 17.00 Uhr  Schemmerhofen
  Stille eucharistische 
  Anbetung in der Pfarrkirche
 18.00 Uhr  Schemmerhofen
  Rosenkranz
 18.30 Uhr  Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Januar
 08.00 Uhr  Schemmerhofen
  Schülergottesdienst
 16.30 Uhr  Schemmerberg
  1. Weggottesdienst der 
  Erstkommunionkinder
 17.00 Uhr  Schemmerhofen
  Stille eucharistische Anbetung 
  in der Pfarrkirche
 18.30 Uhr  Schemmerberg
  Rosenkranz für geistliche Berufe 
  (Missionskreis)
 18.30 Uhr  Aßmannshardt
  Gestaltete eucharistische Anbetung

Donnerstag, 20. Januar
Hl. Fabian, Hl. Sebastian
 08.00 Uhr  Schemmerberg
  Schülergottesdienst
 16.30 Uhr  Alberweiler
  1. Weggottesdienst 
  der Erstkommunionkinder aus 
  Alberweiler und Aßmannshardt
 17.00 Uhr  Schemmerhofen
  Stille eucharistische Anbetung
  in der Pfarrkirche
 18.30 Uhr  Ingerkingen
  Eucharistiefeier (Arme Seelen, † Josef Egle,
   für verlassene Arme Seelen, zu Ehren und 

Dank des Hl. Josef)
 19.15 Uhr  Schemmerhofen
  Prayersession

Freitag, 21. Januar
Hl. Agnes, Hl. Meinrad
 17.00 Uhr  Schemmerhofen
  Stille eucharistische Anbetung 
  in der Pfarrkirche

 18.30 Uhr  Altheim
  Eucharistiefeier mit anschließender
  gestalteter Anbetung der Lobpreisgruppe

Samstag, 22. Januar
Hl. Vinzenz, Hl. Vinzenz Palotti
 18.30 Uhr  Aßmannshardt
  Eucharistiefeier (für die Armen Seelen)
 18.30 Uhr  Schemmerberg
  Eucharistiefeier

Sonntag, 23. Januar
3. Sonntag im Jahreskreis
Sel. Heinrich Seuse
Ev: Lk 1, 1-4; 4, 14-21
 09.00 Uhr Alberweiler
  Eucharistiefeier
 09.00 Uhr  Schemmerhofen
  Eucharistiefeier mit Vorstellung 
  der Erstkommunionkinder
  (in den Anliegen der Seelsorgeeinheit)
 parallel  Kinderkirche im Haus St. Anna
 10.30 Uhr  Altheim
  Eucharistiefeier
 10.30 Uhr  Ingerkingen
  Eucharistiefeier (in bes. Meinung)
 11.30 Uhr  Altheim
  Taufe Jona Maxim Kramer

Evangelische Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Attenweiler/Alberweiler/Aßmannshardt

Evangelisches Pfarramt Attenweiler
E-Mail: Pfarramt.Attenweiler@elkw.de
Telefon: 0 73 57/8 56
Telefax Nr. 0 73 57/92 11 69

Kontoverbindung der evang. Kirchengemeinde Attenweiler:
IBAN: DE49654618780051029006

Nachbarschaftshilfe:  Frau Schilling, Tel. 07357/1382

Wochenspruch:  „ Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gna-
de und Wahrheit ist durch Jesus Christus ge-
worden.“  (Johannes 1,17)

Liebe Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher!

Die Bedingungen für die Feier von Präsenzgottesdiensten in 
der Alarmstufe II sind wie folgt:

-  Bitte bringen Sie – sofern vorhanden – Ihr eigenes Gesang-
buch mit.

-  Es dürfen nur Personen zusammensitzen, die einem Haus-
halt angehören.

-  Auf gemeinsames Singen müssen wir leider wieder verzichten
-  Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten der Gottesdienstbe-
sucher zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu er-
fassen.

-  Desinfektionsmittel stellen wir am Kircheneingang nach Be-
darf zur Verfügung.

-   Im Gottesdienst gilt die Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Mund-Nasen- Bedeckung (sogenannte „OP-Masken“ 
oder sogar virenfilternde Masken der Standards FFP2). Kinder 
von sechs bis einschließlich 14 Jahren haben eine nicht-me-
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Seelsorge	in	den	Pflegeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler:  Tel. 07357 - 856

Das	Licht	wird	stärker	

Liebe Gemeinde,
diese Wochen werden im Kirchenjahr Epiphanias-Zeit ge-
nannt: „Erscheinungszeit“. Nachdem das Kind in Bethlehem 
geboren ist, wird es zunächst einige Zeit still um Jesus. Vom 
ersten öffentlichen Auftritt Jesu erzählt das Lukasevangelium 
(Lk 2, 41ff): Der 12jährige Jesus sitzt mitten unter den Gelehr-
ten im Tempel. Erst nach einem erneuten großen Zeitsprung 
wird Jesus durch Johannes getauft und tritt dann „in Erschei-
nung“. Während eines langen Zeitabschnittes (Kindheit, Ju-
gend und Erwachsenwerden) wissen wir nichts von ihm. Der 
Stern von Bethlehem hatte auf die Geburt des Lichts der Welt 
hingewiesen. Bis sich das Licht aber in seiner „Fülle“ zeigt, 
braucht es noch eine lange Wartezeit. Das Licht ist da, aber es 
ist zunächst verborgen; es ist verheißen, aber lange Zeit noch 
nicht sichtbar. Erst nach einer Wartezeit wird offenbar, was der 
Wochenspruch jetzt schon zusagt: „Von seiner Fülle haben wir 
alle genommen Gnade um Gnade.“ (Johannes 1, 16)

Das alles erinnert mich an die Natur in diesen Tagen: Die 
Frühlingsblumen sind noch nicht sichtbar. An manchen Orten 
unsichtbar unter einer Schneeschicht verborgen. Aber wir ah-
nen die Dinge, das Erwachen der Natur. Und kommt ein mil-
des Lüftlein auf, so meinen wir schon das Frühjahr riechen zu 
können. In uns sehnen wir uns schon nach dem Kommenden, 
auch wenn wir davon noch nichts sehen können.

Bild: ilyessuti-pixabay

Das Bild in dieser Woche zeigt einen vereisten Zweig eines 
mir unbekannten Strauches. Deutlich ist noch die Kälte dieser 
Tage (und Nächte) zu sehen: Das Eis, das den Zweig überzogen 
hat, wurde von eisigem Wind in Form gezogen. Alles scheint er-
starrt und tot zu sein. Doch die kleinen roten* Knospen zeigen 
auch, dass das Holz lebt und schon bald austreiben wird. Für 
mich ein schönes Bild: Wir leben in Hoffnung und auf Hoffnung 
hin. Daran dürfen wir uns gerade in diesen Tagen erinnern las-
sen: Es zieht sich hin mit dieser Pandemie. Sie hat uns schon 
so viel an Geduld gekostet und will immer noch kein Ende neh-
men. Es zieht sich, aber der Frühling wird kommen. Es zieht 
sich, aber irgendwann wird dieser Virus seine Macht verlieren.

Gottes Segen und viel Kraft für diese Woche wünscht Ihnen
 Ihr Pfarrer Hans-Dieter Bosch

* Die Farben und auch die ganze Schönheit der Bilder ist auf 
den schwarzweiß gedruckten Bildern leider nur zu erahnen. 
Wenn Sie mir eine kurze Mail schreiben, erhalten Sie jede 
Woche den Text und die farbigen Bilder zugesandt:  Pfarramt.
Warthausen@ELKW.de

dizinische Alltagsmaske zu tragen. Kinder unter sechs Jahren 
bleiben von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung befreit.

- Die Gottesdienstdauer ist auf 30 Minuten beschränkt

Gerne verweisen wir aber auch auf das Angebot der Friedens-
kirche Biberach hin, die weiterhin alle Gottesdienste auf Lives-
tream auf Youtube unter „Friedenskirche Biberach“ im Internet 
überträgt und dort 24 Stunden abgerufen werden können.

Wir freuen uns, Sie im Gottesdienst zu sehen.
Ihre evangelische Kirchengemeinde

Sonntag, 16. Januar – 2. Sonntag nach Epiphanias -
 09.30 Uhr    Gottesdienst in Attenweiler 
   (Pfarrer Herbert Seichter)

Dienstag, 18. Januar
 09.30 Uhr   Das Pfarrbüro in Attenweiler
   ist geöffnet bis 11.30 Uhr

Mittwoch, 19. Januar
 15.00 Uhr    Konfirmandenunterricht in Attenweiler

Freitag, 21. Januar
 20.00 Uhr    Sitzung des Kirchengemeinderats in 
   Attenweiler

Sonntag, 23. Januar – 3. Sonntag nach Epiphanias -
 09.30 Uhr    Gottesdienst in Attenweiler 
   (Pfarrer Herbert Seichter)

Online-Vortrag über Chancen und Probleme  
der Pandemie

„Was wir mitnehmen aus der Zeit der Pandemie“ – unter die-
sem Thema steht eine Online- Veranstaltung mit der Theologin 
Cornelia Coenen-Marx, zu der das Evangelische Bildungswerk 
Oberschwaben (EBO) in der Reihe „Lesung und Gespräch“ am 
Dienstag, 25. Januar 2022, 19.30 Uhr, einlädt. Von der Re-
ferentin und ehemaligen EKD-Oberkirchenrätin ist aktuell das 
Buch „Die Neuentdeckung der Gemeinschaft“ erschienen, 
das auf die Erfahrungen der Pandemie Bezug nimmt. Diese 
hat nach Meinung der Autorin nicht nur gesellschaftliche Brü-
che provoziert, sondern auch eine zunehmende Vereinsamung 
und Sehnsucht nach Gemeinschaft offengelegt. Kirche und Di-
akonie sind nach Meinung Coenen- Marx deshalb gefordert, 
ihre Positionen und Aktivitäten in der Zivilgesellschaft neu 
zu definieren. Der Zugang zu der Veranstaltung wird über die 
EBO-Homepage  www.ebo-rv.de freigeschaltet. Das EBO bittet 
um eine Anmeldung über die Website oder per Email info@
ebo-oab.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird 
gebeten. Diese ist auch über das Website-Spendenportal mög-
lich.

Evangelische Kirchengemeinde Warthausen

mit Schemmerhofen, Schemmerberg, Ingerkingen und Altheim

Evang. Pfarramt: 
Pfarrer Hans-Dieter Bosch, 
Martin-Luther-Str. 6, 88447 Warthausen
Telefon:  07351 / 13 9 14. Fax: 07351 / 79 84
E-Mail:    Pfarramt.Warthausen@elkw.de 
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Vereinsmitteilungen

SV Schemmerhofen e. V. 

Abteilung Handball                                                                                           

Wiederaufnahme des Spielbetriebs gem. 
neuer Corona-Verordnung Sport!

Kommende Spieltermine:
Samstag, 15.01.2022
Gemischte E-Jugend
TG Biberach - SV Schemmerhofen
Beginn ist um 13.15 Uhr in der PG-Sporthalle 1-3 in Biberach.

Frauen
SG Ulm & Wiblingen 2 - SV Schemmerhofen
Anpfiff ist um 16.00 Uhr in der Tannenplatzhalle 
in Ulm-Wiblingen.

Mögliche kurzfristige Änderungen des Spielbetriebs sind auf 
der Homepage der  Handballabteilung unter https://handball.
sv-schemmerhofen.de zu finden.

Abteilung Gymnastik                                                                        

Ab 24. Januar steigen wir wieder in den Sportbetrieb ein! 
Im Moment gilt für Sport in Innenräumen 2G+. Das heißt: 
Zutritt in die Sportstätte ausschließlich für geimpfte oder ge-
nesene Personen mit zusätzlichem negativen Schnell- oder 
PCR-Test, falls die Impfung oder Infektion länger als 3 Monate 
zurückliegt.

Ausnahmen:
-  Genesene/geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung 
(„Booster“) erhalten haben.

-  Vollständig geimpfte (2fach geimpft) Personen oder Genese-
ne Personen mit einer nachfolgenden Impfung (letzte erfor-
derliche Einzelimpfung liegt mind. 14 Tage und max. 3 Mo-
nate zurück).

-  Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult 
sind.

-  Personen, für die es keine Empfehlung für eine Auffrischimp-
fung der STIKO gibt. Also bspw. vollständig geimpfte Kinder 
und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere 
im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Bitte bringen Sie Ihren Impf- bzw. Genesenen sowie Ihren 
Testnachweis, wenn möglich, in digitaler Form mit!

Dauerangebote Erwachsene

Falls Sie Interesse an einem Dauerangebote haben bei einem 
mitzumachen, einfach mal reinschnuppern bzw. sich mit dem 
jeweiligen Übungsleiter in Verbindung setzen!

Mühlbachsaal montags

17:30 – 18:30 Uhr                      
Fit und Gesund, Ingrid Weber
Seniorengymnastik – überwiegend führen 
wir Gymnastikübungen im Sitzen auf
Stühlen durch!
Beginn: 24. Januar

Mühlbachhalle montags

18:45 – 19:45 Uhr                      
Fitnessgymnastik Frauen, Ingrid Weber
Gymnastik-Mix für Frauen ab ca. 55 Jahren
Beginn: 31. Januar (am 24. Januar findet eine 
Gemeinderatssitzung in der Mühlbachhalle statt!)

16.01.2022 – 2. Sonntag nach Epiphanias:
 9.30 Uhr   Warthausen: Gottesdienst.
    Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. 
   (Pfarrer Hans-Dieter Bosch) 

Veranstaltungen nach Absprache

23.01.2022 / 3. Sonntag nach Epiphanias:
 9.30 Uhr   Warthausen: Gottesdienst.
    Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. 
   (Pfarrer Hans-Dieter Bosch)

Schemmerhofen

Amtliche Nachrichten

Kita Löwenzahn & Kinder-  
und Familienhaus Schemmerhofen                    

Kinder retten die „Waldweihnacht der Tiere“
Seit Oktober 2021 bietet die Gemeinde Schemmerhofen für 
die Schemmerhofener Kitas regelmäßig Wald- und NaturER-
LEBNISTAGE an. Diese werden von mir organisiert und gemein-
sam mit den ErzieherInnen der Kitas durchgeführt. Dabei wer-
den verschiedene Themen rund um den Wald und die Natur 
aufgegriffen und für die Kinder mit allen Sinnen erlebbar 

gemacht. Kurz vor 
Weihnachten stand 
für die Kinder der Kita 
Löwenzahn und des 
Kinder- und Familien-
hauses ein ganz be-
sonderer Waldtag auf 
dem Programm. Un-
ser Eichhörnchen 
„Piet“, der uns auch 
zu den Wald- und Na-
turERLEBNISTAGEN 
begleitet, bat die Kin-
der dringend um Hil-
fe. Die Waldtiere hat-
ten für ihre 
Waldweihnacht schon 
alles vorbereitet, über 
Nacht jedoch hatten 
Unbekannte alle Vor-
bereitungen zerstört. 
Die Kinder machten 

sich also gemeinsam mit Piet auf den Weg in das Waldstück 
der Schemmerhofener Kitas. Dort fanden sie ein großes Chaos 
vor. Nach einem gemeinsamen Vesper mit leckeren Weih-
nachtsnaschereien mussten alle zusammen neuen Christ-
baumschmuck basteln. Danach ging es gemeinsam daran, die 
Geschenke, die im Wald zerstreut herumlagen, zu suchen. Au-
ßerdem mussten die zerstörten Liedtexte zusammen geklebt 
werden, sowie das Weihnachtsessen der Waldtiere gefunden 
und eingesammelt werden. Als dies alles geschafft war wur-
den die zusammengeklebten Weihnachtslieder gemeinsam 
gesungen und die Kinder machten sich zufrieden wieder auf 
den Weg zurück in die Kitas. 

Piet und seine Waldfreunde konnten dank der vielen helfen-
den Kinderhände eine tolle Waldweihnacht feiern. Piet und ich 
hoffen, ihr Kinder hattet ein genauso tolles Weihnachtsfest mit 
eurer Familie. Vielen Dank liebe Kinder, dass ihr so tatkräftig
geholfen habt. Wir freuen uns schon sehr auf die vielen kom-
menden Wald- und NaturERLEBNISTAGE mit euch!

Es grüßen euch ganz herzlich, Nadja & Piet
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Start:      Mittwoch 26. Januar
  18:00 – 19:00 Uhr 
  Sportheim SVS Fußball
Leitung:         Hermann Liebl
Teilnahmegebühr      Gymnastikmitglieder     20 Euro
  Gastmitglieder               40 Euro

Anmeldung bei Ulli Maier 07356/3513 per Telefon oder E-Mail 
h-p.maier@t-online.de

Kinderturnen

Mit dem Kinderturnen werden wir voraussichtlich im Februar 
wieder beginnen. Infos dazu folgen demnächst!
 
 
Abteilung Tennis                                                                                                                                                                                                     
 
2022: 40 Jahre TENNIS in Schemmerhofen
2021 schon wieder vorbei! Und das Wort „CORONA“ an allen 
Ecken und Enden - viel mehr als erwartet. So ist die Pandemie 
nach wie vor „das Thema“, das die öffentliche Aufmerksam-
keit dominiert und unser gemeinschaftliches Miteinander in 
der Abteilung TENNIS oftmals vor vielfältige Herausforderun-
gen stellte und weiterhin stellt. Sehr positiv war dabei in der 
abgelaufenen Saison, dass das Tennisspiel im Freien aufgrund 
der räumlichen Distanz und Kontaktlosigkeit durch den rück-
sichtsvollen Umgang unserer Spieler und Mitglieder dennoch 
möglich wurde. Vor allem unsere jugendlichen angehenden 
Tennis-Asse hatten im Training viel Freude und Erfolg. So gilt 
ein besonderer Dank allen Trainern und dem ehrenamtlichen 
Ausschussteam für die sehr motivierte und vorbildlich geschul-
terte Vereinsarbeit.

Nun heißt es: Nach der Saison - ist vor der Saison. Wir nehmen 
nun das Jubiläumsjahr *** 40 Jahre TENNIS *** (25. Und 26. 
Juni 2022) in Schemmerhofen gerne in den Blick, um unseren 
Mitgliedern und Tennisfreunden einen schönen Zeitabschnitt 
des SVS-Tennis zu präsentieren.

So hoffen wir in der kommenden Saison aufgrund der fort-
schreitenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung auf eine 
Rückkehr zu mehr Normalität. Wir bereiten daher mit Feuerei-
fer unser Jubiläum vor und sind zuversichtlich, dass wir es mit 
Euch auch feiern können.

Euch allen einen anhaltend guten Jahresstart, bleibt vor allem 
gesund und dem Sport in unserer Tennis- Gemeinschaft wei-
terhin als Mitglied und Tennisbegeisternde verbunden.

Euer Abteilungsleiter Josef Bosshart

Abteilung Ski                                                       

Liebe Schneesportfreunde,
leider bestimmt Corona auch diesen Winter das Geschehen, 
was eine Planung und Durchführung der Kurse, Skitouren und 
Ausfahrten sehr schwierig macht. Da die Skigebiete mit diver-
sen Auflagen geöffnet haben, möchten wir mit den Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen wieder Ski- und Snowboardkur-
se anbieten und durchführen. Damit eine Kursdurchführung 
möglich ist, ändern sich viele Dinge zu den bisherigen Kursen. 
Die wichtigsten Änderungen:
-  Teilnahme und Durchführung ausschließlich mit den gelten-
den Verordnungen

- Eigenanreise ins Skigebiete (keine Busfahrt)
- keine Verpflegung durch die Ski- und Snowboardabteilung

Die genauen Teilnahmevoraussetzungen findet ihr auf unserer 
Webseite  https://ski.sv-schemmerhofen.de/ Dort ist auch die 
Anmeldung zu den Kursen möglich.

Schulturnhalle montags:

17:30 – 18:30 Uhr                      
Harter Kern, Frauengymnastik, Ulli Maier
Junge und junggebliebene Ältere halten sich fit!
Beginn: 24. Januar

18:45 – 19:45 Uhr                      
Flowtion, Ulli Maier
Ausdauertraining und mehr zur Musik 
verschiedenster Stilrichtungen!
Beginn: 24. Januar

20:00 – 21:00 Uhr                      
Jedermanngymnastik, Corina Kroschel
Eine Gruppe von Frauen und Männern die 
gemeinsam Freude an jeglicher Bewegung haben.
Beginn: 24. Januar

Dienstags Schulturnhalle

19:00 – 20:00 Uhr                     
Gesundheitsorieintierte Gymnastik, 
verschiedene Übungsleiter
Dehnen und Kräftigen usw. unter anderem 
mit Elementen aus Yoga, Pilates usw.
Beginn: 25. Januar

Kurse

Die  bereits  begonnen  Kurse  werden  wir  ebenfalls  ab  Mon-
tag,  24.  Januar  fortsetzen.  Infos  zum Neubeginn der Kurse 
folgen im nächsten Mitteilungsblatt!

Rhythmus trifft Fitness           
Mittwoch 26. Jan. Schulturnhalle                        
19:10 – 20:10 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 9. Februar)

Fitness	Männer																								
Mittwoch Schulturnhalle,                                     
20:15 – 21:15 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 9. Februar)

Fitness Querbeet                     
Donnerstag Schulturnhalle                                 
19:00 – 20:00 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 16. Februar)

Dance & Workout Jugend      
Dienstag Mühlbachhalle                                    
17:45 – 18:45 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 1. Februar

Chi Kung                                  
letzter Kurs ist bereits beendet – neuer Kurs beginnt 
ab 26. Januar sh. unten

Gesundheitskurse:
Fit und Gesund                       
Montag 24. Januar      
Turn- und Festhalle Altheim      8:00 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 31. Januar)

Bewegen statt Schonen          
Donnerstag 27. Januar              
Turn- und Festhalle Altheim      8:00 Uhr
(neuer Kurs voraussichtlich ab 3. Februar)

Neuer Kurs

Chi Kung 10er Kurs                 
Mit Spaß an der Bewegung, 
muskuläre Ungleichgewichte beseitigen.
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Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind zu die-
ser Sitzung recht herzlich eingeladen.

Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regelung statt. Der 
Zutritt ist nur nach Vorlage eines gültigen Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweises möglich.

Bitte achten Sie auf die aktuell geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln. Während der Sitzung gilt Maskenpflicht (FFP2/
medizinische Maske). Außerdem ist es erforderlich alle Zuhö-
rer mit Namen und Adresse zu registrieren.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffent-
liche Sitzung statt.

Marc Hoffmann
Ortsvorsteher

Öffnungs- und Sprechzeiten der Ortsverwaltung

Aufgrund der aktuellen Coronalage bitten wir Sie, Ihre Anliegen 
zunächst telefonisch, schriftlich oder per E-Mail an uns zu rich-
ten. Der Zugang zur Ortsverwaltung ist in den Alarmstufen nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung der 
3G- Regel möglich.

Telefon: 07356/938010
Telefax: 07356/938012
E-Mail: ov-altheim@schemmerhofen.de

Ortsverwaltung Altheim

Vereinsmitteilungen

SV Altheim e. V. 

Protokoll der Jahreshauptversammlung des Fördervereins SV 
Altheim	vom	8.	Januar	2022	für	das	Geschäftsjahr	2020	und	
2021
Am Samstag, den 08.01.2022 um 19.00 Uhr fand in der Turn- 
und Festhalle in Altheim die Jahreshauptversammlung des 
Fördervereins SV Altheim statt. Die Einladung mit der Tages-
ordnung wurde fristgemäß verschickt und im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht.

Da der 1. Vorsitzende Michael Auchter und der 2. Vorsitzen-
de Ingo Grieser verhindert waren, eröffnete der Kassier und 
Versammlungsleiter Martin Frey die Versammlung. Zudem ent-
schuldigte er die Schriftführerin Anke Traschl und die Beisit-
zerin Kerstin Zahler. Er begrüßte den Vorstand des SV Altheim 
Sven Bauer, die Vertreter der örtlichen Vereine sowie alle an-
wesenden Mitglieder. Ortsvorsteher Marc Hoffmann wurde 
durch das Ortschaftsratsmitglied Anton Bogenrieder vertreten. 
Danach verkündete Martin Frey die Tagesordnung.

Geschäftsjahr	2020

TOP	1:	Geschäftsbericht	des	1.	Vorsitzenden
Die letzte Jahreshauptversammlung wurde am 25. Januar 
2020 im Anbau der Turnhalle durchgeführt. Im Frühjahr 2020 
hat die Alteisensammlung stattgefunden. Hierbei wurden Con-
tainer aufgestellt, in die  die  Bevölkerung  ihr  Alteisen  selber  
einwerfen konnte.  Die  jährliche  Ausschusssitzung wurde on-
line am 08.12.2020 abgehalten.

TOP 2: Kassenbericht
Der Kassier Martin Frey berichtete über die Ein- und Ausga-
ben im vergangenen Geschäftsjahr sowie den aktuellen Kas-
senstand.

Unser Programm der Saison 2021/2022

22. / 21.01.2022
2-Tages Ski- und Snowboardkurs „Januarkurs“

29.01.2022
Skitour

12. / 13.02.2022
2-Tages Ski- und Snowboardkurs „Februarkurs“

03. / 04.03.2022
2-Tages Ski- und Snowboardkurs „Märzkurs“ (in den Ferien)

Aktuelle Informationen werden auf unserer Webseite https://
ski.sv-schemmerhofen.de/ veröffentlicht. Bleibt gesund!

DSV Skischule SV Schemmerhofen
 
 

Pfarrgemeinde St. Mauritius

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

am Montag, 17. Januar 2022, 16.30 Uhr im Aufhofener Käppe-
le Schemmerhofen.

Alberweiler

Pfarrgemeinde St. Ulrich

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

aus Alberweiler und Aßmannshardt am Donnerstag, 20. Janu-
ar 2022 um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich.

Segen bringen, Segen sein

20 * C + M + B + 22
Auch in diesem Jahr waren wieder 12 Jugendliche mit Begeis-
terung dabei und zogen als Sternsinger durch die Gemeinde 
St. Ulrich und baten um Spenden für die Kinder im Libanon. 
Die Aktion ergab die enorme Summe von 2633€.

Ein herzliches Dankeschön allen Spendern und auch den 
Sternsingern, die sich dafür in ihrer Freizeit einsetzen.

Altheim

Amtliche Nachrichten

Sitzung des Ortschaftsrats

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats findet am 
Donnerstag, 20.01.2022 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhal-
le Altheim mit folgender Tagesordnung statt:

1.  Einwohnerfragestunde
2.  Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen
3. Bauantrag im vereinfachten Verfahren
  Neubau eines Wohnhauses mit Garagen auf Flst. 166/3, 

Hopfenweg 4, Gemarkung Altheim
4.   Bericht des Ortsvorstehers
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Pfarrgemeinde St. Nikolaus
 
1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

Aus Altheim und Ingerkingen findet am Dienstag, 18. Januar 
2022, 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich, Ingerkingen.

Lobpreisgottesdienst

Am Freitag, 21. Januar 2022 um 18.30 Uhr findet der Lob-
preisgottesdienst mit anschließender eucharistischer Anbe-
tung statt. Die Heilige Messe und die eucharistische Anbetung 
wird von der Lobpreisgruppe Altheim gestaltet. Hierzu sind Sie 
recht herzlich eingeladen.

Aktion Dreikönigssingen 2022

Sternsinger aus Altheim sammeln 1983,42 Euro 
benachteiligte Kinder
Die Sternsinger der Kirchengemeinde Altheim sind richtig stolz, 
denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich se-
hen lassen: 1983,42 Euro kamen bei ihrer Aktion   trotz   der   
schwierigen   Organisation   in   Corona-Zeiten   zusammen.   

Am 06.01.2022 waren 12 Mädchen und Jungen in Altheim 
im Einsatz. Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Gesund 
werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ den Se-
gen „20*C+M+B+22“, Christus Mansionem Benedicat, Chris-
tus segne dieses Haus, zu den Menschen gebracht. Mit ihrem 
Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit“ machten die Sternsinger auf die Gesundheitsver-
sorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. Anhand von Bei-
spielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan wurde 
gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Ge-
sundheitssituation von Kindern verbessert wird. Denn in vielen 
Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit auf-
grund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer 
Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und 
Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria 
und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln 
könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona- Pande-
mie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen dar.

Doch nicht nur Kinder in Ägypten, Ghana und dem Südsudan 
werden zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen 
Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlings-
kinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, 
die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nah-
rung fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten 
müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen
– Kinder in rund 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in 
Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssin-
gen unterstützt werden.Ein herzliches Vergelt´s Gott unseren 
Sternsingern, für die Mitgestaltung des Gottesdienstes und 
dass sie den ganzen Tag unterwegs waren um für die Sternsin-

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer
Anita Birk und Reinhold Brehm, die am 05.01.2022 die Kasse 
geprüft haben, lobten die einwandfreie Kassenführung durch 
Martin Frey. Es waren alle Belege vorhanden.

TOP 4: Entlastung der Vorstandschaft
Die Vorstandschaft wurde per Handzeichen einstimmig entlas-
tet.

TOP	5:	Wünsche	und	Anträge	/	Sonstiges
Da für den Tagesordnungspunkt 5 „Wünsche und Anträge“ kei-
ne Meldungen eingegangen waren, bedankte sich Martin Frey 
bei allen, die den Förderverein in jeglicher Hinsicht unterstützt 
haben. Weiter bedankte er sich bei der gesamten Vorstand-
schaft für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er 
schloss die Versammlung und wünschte allen Anwesenden al-
les Gute für das Jahr 2022.

Geschäftsjahr	2021

TOP	1:	Geschäftsbericht	des	1.	Vorsitzenden
Die jährliche Ausschusssitzung wurde online am 26.10.2021 
abgehalten. Ansonsten wurden keine weiteren Veranstaltun-
gen/Sitzungen durchgeführt.

TOP 2: Kassenbericht
Der Kassier Martin Frey berichtete über die Ein- und Ausga-
ben im vergangenen Geschäftsjahr sowie den aktuellen Kas-
senstand.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer
Anita Birk und Reinhold Brehm, die am 05.01.2022 die Kasse 
geprüft haben, lobten die einwandfreie Kassenführung durch 
Martin Frey. Es waren alle Belege vorhanden.

TOP 4: Entlastung der Vorstandschaft
Die Vorstandschaft wurde per Handzeichen einstimmig entlas-
tet.

TOP 5: Wahlen
Die  Ämter  des 1. Vorsitzenden,  der  Schriftführerin sowie  der  
Beisitzerin  standen  zur  Wahl.  Der amtierende 1. Vorsitzende 
Michael Auchter und die Schriftührerin Anke Traschl stellten 
sich nicht mehr zur Wiederwahl. Die Beisitzerin Kerstin Zahler 
stellte sich zur Wiederwahl. Die vorgeschlagenen Kandidaten   
für   das   Amt   des   1.   Vorsitzenden   Andreas   Glowotz   so-
wie   der   Schriftführerin Corinna  Glowotz  wurden  einstimmig  
per  Handzeichen  von  der  Versammlung  gewählt.  Ebenfalls 
wurde die Beisitzerin Kerstin Zahler wieder gewählt.

Die Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender:               Andreas Glowotz
2. Vorsitzender:               Ingo Grieser
 Kassier:                    Martin Frey 
Schriftführer:                   Corinna Glowotz 
Beisitzer:                          Ingrid Beitz 
Beisitzer:                          Kerstin Zahler

TOP	6:	Wünsche	und	Anträge	/	Sonstiges
Da für den Tagesordnungspunkt 6 „Wünsche und Anträge“ kei-
ne Meldungen eingegangen waren, dankte Martin Frey allen, 
die den Förderverein in jeglicher Hinsicht unterstützt haben. 
Weiter bedankte er sich bei der gesamten Vorstandschaft für 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Bei den aus-
scheidenden Mitgliedern der Vorstandschaft bedankte er sich 
herzlich für die geleistete Arbeit und das gute Miteinander in 
den vergangenen Jahren. Er schloss die Versammlung und 
wünschte allen Anwesenden alles Gute für das Jahr 2022.
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Mitglieder der Abt. Gymn.:          50,- € 
Nichtmitglieder:                           65,- €

Anmeldung und Information:   
Marion Braun   -  07357 / 916168 marion.gerster@gmx.de
Kurse	in	Präsenz

Piloga  ab 13.01.2022

Findet in den Gymnastikräumen der Halle statt.

Level 1              Donnerstag 18.30 – 19.30 Uhr           
  Sandra Kuhn
Level 2              Donnerstag 19.40 – 20.40 Uhr          
  Sandra Kuhn

Ein Mix aus Pilates und Yoga. Beim Piloga-Training erwartet 
dich ein mobilisierendes und stabilisierendes Ganzkörpertrai-
ning mit dem Fokus auf Becken- und Rumpfmuskulatur, aber 
auch ein Achtsamkeitstraining, das Körper und Geist vereint 
und somit zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit führt.

Mitglieder der Abt. Gymn.:          50,- € 
Nichtmitglieder:                           65,- €

Anmeldung und Information: 
Claudia Schad -   0162 / 5464543 claudi@schad-co.de

Pilates ab 19.01.2022

Findet in den Gymnastikräumen der Halle statt.

Gruppe 1          Mittwoch 19.00 – 20.00 Uhr          
  Renate Mayer
  (Dieser Kurs ist bereits ausgebucht)

Gruppe 2          Mittwoch 20.05 – 21.05 Uhr           
  Renate Mayer

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräfti-
gung der Muskulatur, wie Beckenboden-, Bauch- und Rücken-
muskulatur.

Mitglieder der Abt. Gymn.:          50,- € 
Nichtmitglieder:                           65,- €

Anmeldung und Information: 
Claudia Schad -   0162 / 5464543 claudi@schad-co.de

Pfarrgemeinde St. Michael

Ausschreibung Kirchen- und Blumenschmuck

Die Kirchengemeinde Aßmannshardt bietet im Zuge einer 
Nachfolgeregelung folgende geringfügige Beschäftigung ab 
01. Februar 2022 an:

Kirchen- und Blumenschmuck
-  Kirchenschmuck mit Blumen und Gestecken
-  Gestaltung des Mai-Altars, Erntedank und Lourdes-Grotte
-   Mithilfe beim Christbaumschmuck sowie Krippenaufbau zu 

Weihnachten
-   Ansprechpartner für die Gemeinde für Themen rund um den 

Blumenschmuck

Deputat: 1,0 Stunde pro Woche (52 Stunden pro Jahr)

Die vorgenannten Aufgabenbereiche können - in freier Zeitein-
teilung - jeweils pro Woche flexibel gehandhabt werden. Das 
Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet. Die Einstellung und 

geraktion zu sammeln. Ebenso ein herzliches Vergelt´s Gott 
an das Organisationsteam, das zum guten Gelingen der Stern-
singeraktion beigetragen hat.

Der Kirchengemeinderat Altheim

Aßmannshardt

Amtliche Nachrichten

Geänderte	Dienstzeiten

Ab 01.01.2022 hat die Ortsverwaltung neue Öffnungszeiten.

Mittwoch:                        18:00 – 19:30 Uhr 
Freitag:                         09:00 – 10:30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Vereinsmitteilungen

SV Aßmannshardt e. V. 

Abteilung Gymnastik                                                                        

Online Kurse (über Zoom)
Vereinsmitglieder der SV Aßmannshardt haben einen Versi-
cherungsschutz bei der Teilnahme an den Onlinekursen.

Intervalltraining a la M.A.X.®

ab 11.01.2022
Dienstag 19.30 – 20.15 
Marion Braun
Es erwartet dich ein kurzes, aber knackiges Workout für den 
ganzen Körper.
Maximale Fettverbrennung
Steigerung der Fitness- und Ausdauerleistung
Muskelaufbau & Schnellkraft

Mitglieder der Abt. Gymn.:          frei
Nichtmitglieder:                           35,- €

Anmeldung und Information:  marion.gerster@gmx.de

Bodytoning mit dem Gymstick®

ab 14.01.2022
Freitag 19.30 – 20.30                                                 
Marion Braun
Der Gymstick® besteht aus einer Fiberglasstange und einem 
Widerstandsband. Mit diesem kannst du deine Kraftausdauer, 
deine Koordination und deinen Muskelaufbau verbessern.

Mitglieder der Abt. Gymn.:          50,- € 
Nichtmitglieder:                           65,- €

Begrenzte Teilnehmerzahl / Gymstick® kann 
ausgeliehen werden

Anmeldung und Information:  marion.gerster@gmx.de

Antara®-Rückentraining

Level 1:            Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr   ab 18.01.2022
Level 2:            Freitag 18.00 – 19.00 Uhr      ab 21.01.2022
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Verloren – Gefunden

Auf der Ortsverwaltung wurde ein Autoschlüssel mit anhängen-
dem BKS-Schlüssel abgegeben. Der Eigentümer kann diesen 
während der Sprechzeiten abholen.

Pfarrgemeinde St. Ulrich

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

am Dienstag, 18. Januar 2022, 16.30 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Ulrich.

Rückblick auf die Weihnachtstage

Die Kirchengemeinde Ingerkingen darf auch in diesem Jahr 
wieder vielen Menschen Danke sagen, ohne die dieses Weih-
nachten ein anderes gewesen wäre und die sich trotz aller Co-
rona- Einschränkungen in besonderer Weise engagiert haben!

Besonders erwähnenswert sind hier die vielen Mühen, ohne 
die unsere Kirche alljährlich zur Weihnachtszeit nicht so fest-
lich beleuchtet und geschmückt wäre, sowie unsere schöne 
und mit viel Hingabe gestaltete Krippe, die so mancher Besu-
cher bestaunt und diese Zeit auch dazu nutzt in der Kirche zu 
verweilen, um die stimmungsvolle Umgebung auf sich wirken 
zu lassen. Herzlichen Dank hierbei an unseren Mesner Tobias 
Fink für diese vielseitigen Vorbereitungen! Danke auch allen 
Helfern sowie den fleißigen Ministranten, die jedes Jahr aufs 
Neue beim Aufbau der Krippe tatkräftig unterstützen und nicht 
nur während der Feiertage viele Einsätze am Altar überneh-
men.

Das Krippenspiel an Hl. Abend brachte uns auch am diesjäh-
rigen Weihnachtsabend die Weihnachtsgeschichte in einer 
besonderen Weise näher. Pandemiebedingt übernahmen in 
diesem Jahr unter anderem junge Familien aus Ingerkingen 
die Rollen von Maria und Josef, dem Jesuskind, den Hirten, 
Engeln und Soldaten, was sicher auch mit der einen oder an-
deren Herausforderung verbunden war. Für dieses besondere 
Engagement, das Proben und die Zeit der Vorbereitung nicht 
nur bei unserem Vorbereitungsteam (Elvira Girner, Andrea 
Steinle, Stefanie Ried und Katrin Zeh) möchten wir  besonders 
Danke sagen! Den Musikern, die das Krippenspiel stimmungs-
voll begleitet haben, allen Helfern und auch den Besuchern gilt 
ebenfalls unser herzlicher Dank!

Ohne das vielseitige Engagement auch an den Liturgiefeiern 
könnten wir diese nicht so festlich feiern und gestalten. Des-
halb gilt es auch hier unseren besonderen Dank an unsere 
Organisten Christa Maier und Thomas Lämmle für die musika-
lische Begleitung und Gestaltung der Gottesdienste zu sagen. 
Danke an alle Sängerinnen und Sänger, die durch ihren Ein-
satz und Gesang die Gottesdienste bereichert haben. Danke 
auch an alle Kommunionhelfer, die Lektoren und Ordner für 
deren treuen Dienste. Zudem danken wir Tobias Fink für die 
Gestaltung der Wortgottesfeier und nicht zuletzt auch Pfarrer 
Krug und Pfarrer Yomi für das festliche Zelebrieren der Mess-
feiern!

Des Weiteren waren in diesem Jahr rund 30 unserer Minis-
tranten wieder als Sternsinger unterwegs. Unter dem Motto 
„Gesund werden – gesund bleiben“ sollten in diesem Jahr 
Kinderprojekte in Afrika unterstützt werden. Durch die Aktion, 
in der unsere jugendlichen Sternsinger den Segen in unsere 
Häuser gebracht haben, konnten 2.603,26 €  für die Hilfspro-
jekte gesammelt werden!  Unseren Kindern und Jugendlichen 
ein besonderer Dank für das Mitwirken bei dieser schönen tra-
ditionellen Aktion! Dem Sternsinger - Team (Tanja und David 
Jenisch sowie Renate und Andreas Glaser) einen ganz beson-

Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertragsordnung der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar mit dem Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes der Länder. Die Vergütung erfolgt nach 
Entgeltgruppe 2 (Stundensatz 13,61 €).

Bei Fragen und Interesse melden Sie sich bitte bei der Leitung 
des Kirchengemeinderates:
-  Herr Pius Locher, Lindenweg 9, Tel. 07357 2080 (Gewählter 

Vorsitzender)
-  Frau Sonja Blersch, Weihergasse 19, Tel. 07357 720 (Stell-
vertretende Vorsitzende) Ihr Kirchengemeinderat St. Michael, 
Aßmannshardt

Gestaltete eucharistische Anbetung

am Mittwoch, 19. Januar 2022 von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr 
in der Kirche. Herzliche Einladung an alle Interessierten. Bitte 
bringen Sie Ihr Gotteslob mit.

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

am Donnerstag, 20. Januar 2022 um 16.30 Uhr der Pfarrkir-
che St. Ulrich Alberweiler.

Ingerkingen
Amtliche Nachrichten

Einladung zur Sitzung des Ortschaftsrates Ingerkingen am

Donnerstag, 20.01.2022 um 20:00 Uhr,

im „Musikerheim“ mit folgender Tagesordnung:

1. Bekanntgaben des Ortsvorstehers
2.  Bauantrag – Neubau eines Sommergartens an bestehendes 

Wohnhaus Flst.Nr. 586/6, Schlägweidestr. 45, Ingerkingen
3.  Sanierung der Mehrzweckhalle - Beratung und aktueller 

Stand der Planung
4. Verschiedenes

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Sit-
zung recht herzlich eingeladen.

Bitte achten Sie auf die aktuell geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln. Während der Sitzung gilt Maskenpflicht (FFP2 
- Maske. Bei Bedarf erhalten Sie diese am Eingang. Es ist er-
forderlich, alle Besucher zu registrieren.

Freundliche Grüße
Paul Haid, Ortsvorsteher

Sprechzeitenregelung	während	der	Coronapandemie

Aufgrund der aktuellen Coronasituation muss das Rathaus In-
gerkingen auch während der Sprechstunden geschlossen blei-
ben. Besucher können im Vorfeld  einen Termin vereinbaren 
(Tel. 07356/2322 oder ov-ingerkingen@schemmerhofen.de) 
oder an der Rathausglocke klingeln.

Es ist zu beachten, dass bei Betreten des Rathauses die 
3G-Regel (vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet) 
gilt und kontrolliert wird. 

P. Haid, Ortsvorsteher
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Achtung Neu !!!!
LINEDANCE
Der Sportverein Schemmerberg bietet mit Jahresbeginn 2022 
die beliebte Tanzfom Linedance in seinem Vereinsheim an.

Ab Montag, 17.01.2022, wird neben den bestehenden Kursen  
ein Schnupperkurs angeboten. Dieser beinhaltet 3 Einheiten - 
jeweils von 18.30 -19.30 Uhr - und kostet 12,00 Euro.

Linedance ist für jedes Alter geeignet. Man benötigt keinen 
Partner und tanzt doch nie allein… Natürlich sind auch Männer 
in unserer Line herzlich willkommen.

Getanzt wird nicht nur auf traditionelle Countrymusik sondern 
auf alle Musikrichtungen, wie Pop, Funk, Boogie, Cha Cha, 
Twist, Walzer, Rumba und vieles mehr. Neugierig geworden? 
Du hast Spaß an Musik und Tanz?

Dann meldet euch bei
Uschi Schneider
Tel.: 07392 9124494
Ursulaschneider1@gmx.de

Abteilung  Freizeitsport

Am 17. Januar starten wir wieder einen 10erKurs - Chikung
Chikung ist ein Konzept  welches sich mit Schmerzen beschäf-
tigt. Schmerzen, welche sich auf Grund  von mangelnder oder 
einseitiger Bewegung ergeben. Durch konzeptionelle Formen 
werden unterschiedliche Bereiche des Körpers angesprochen.

Wann:   montags,
 19.30  - 20.30  Uhr
Wo:      Turnhalle Schemmerberg 
Wie:     In Sportkleidung
Kursleiter:  Hermann Liebl
Kosten:   Mitglieder 20 Euro, Nichtmitglieder 55 Euro

Zur Anmeldung melden sie sich bitte bis 16.01.  bei Stephanie 
Scheffold  Tel. 07356/928279

Am 19.01.  starten wir wieder 10-er  Kurse Pilates
Wann:   mittwochs,
 Kurs 1: 19.00-20.00 Uhr (Fortgeschrittene) 
 Kurs 2: 20.00-21.00 Uhr (Pilates sanft)
Wo:        Turnhalle Schemmerberg
Wie:    In Sportkleidung
Bitte mitbringen:  Handtuch, warme  Socken 
 (keine Turnschuhe) 
Kursleiter:  Jessica Werner
Kosten:    Mitglieder Abteilung Freizeitsport  20 € 
 Nichtmitglieder                                  55 €

Zur Anmeldung melden sie sich bitte bis 16.01.  bei Stephanie 
Scheffold Tel. 07356/928279

Es gelten die  aktuell gültigen Coronaregeln.

deren Dank für die Organisation, die Corona-konforme Koor-
dination und Betreuung der Kinder, Katrin Zeh und Violetta 
Kreutle für die Vorbereitung des Aussendungsgottesdienstes 
und ganz besonders allen Gemeindemitgliedern, die unsere 
Sternsinger empfangen und die Aktion mit einer Spende un-
terstützt haben.

Ohne ehrenamtliches Engagement kann weder unsere Ge-
sellschaft noch unsere Kirche bestehen. Deshalb möchten 
wir uns bei allen bedanken, die unsere Kirchengemeinde, auf 
welche Art und Weise auch immer, mit Ihrem Wirken und Tun 
mittragen und unterstützen.

Ihnen/Euch allen ein herzliches Vergelt’s Gott!Für das Neue 
Jahr 2022 wünschen wir Ihnen/Euch allen viel Zuversicht und 
Gottvertrauen, Gottes Segen und vor allem Gesundheit!

Der Kirchengemeinderat

Schemmerberg

Vereinsmitteilungen

SV Schemmerberg e. V.                                            

Öffnungszeiten Sportheim :

Sonntag             16.01.2022                ab 17.00 Uhr geöffnet

Wir freuen uns euch im neuen Jahr 
wieder begrüßen zu dürfen !

Es gelten die aktuellen Corona Regeln ! 
Unterstützen Sie den SVS mit ihrem Besuch

Das Sportheimteam
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Am 06. Dezember kam der sehnsüchtig erwartete Bischof Ni-
kolaus mit einem Sack vollgefüllter Socken zu uns in den Wald 
und wurde mit Staunen und Freude empfangen. Begrüßt wur-
de der Nikolaus mit einem Tanz und Liedern.

Dann besuchten wir das Gasthaus Hecht. Hier wurden wir 
mit Kaba, Lebkuchen und Flammkuchen empfangen und ab-
schließend gab es für jedes Kind einen Schokowürfel mit nach  
Hause.  Groß  und  Klein  haben  sich  gefreut  und  an  dieser  
Stelle  nochmals  ein Dankeschön für die nette Gastfreund-
schaft. Auch  Schwester  Viktoria  besuchte  uns  in  der  Kita  
und  erzählte  den  Kindern  über  die Begegnung Marias mit 
dem Engel. Die Kinder lauschten alle sehr gespannt der Ge-
schichte.

Um auch den älteren Einwohnern in Schemmerberg eine Freu-
de zu machen, besuchten wir die  Seniorenresidenz  Haus  Lu-
isa.  Unter  Einhaltung  der  momentan  geltenden  Auflagen 
wurden den Bewohnern Lieder vorgesungen und ein Tanz auf-
geführt. Groß und Klein freuten sich über diese Begegnung.

Aber auch den Eltern wurde eine kleine Überraschung ge-
schenkt, da sie im Moment leider nicht die Einrichtung betre-
ten dürfen. Mit viel Hingabe gestalteten die Kinder ein Weih-
nachtsgeschenk und die Weihnachtsgeschichte, welche die 
Kinder nacherzählt haben, wurde aufgenommen.

Wir hoffen, dass auch Sie eine besinnliche Weihnachtszeit 
erlebt haben und gut ins neue Jahr gestartet sind. Für 2022 
wünscht die Kita Schemmerberg Ihnen und Ihrer Familie alles 
Gute, viel Glück und vorallem Gesundheit!

2021 konnte der Missionskreis über 2kg Briefmarken an das 
Kloster Reute übergeben. Viele weitere Sammler übergaben 
ebenfalls ihre Briefmarken und so konnte das Kloster im 
Jahre 2020 mit dem Verkauf  der gebrauchten Briefmarken 
4 347,50 Euro erlösen. Geld, das sich im Kinderdorf in Indo-
nesien in Milchpulver, Babywäsche, Spielsachen und viele an-
dere nützliche Dinge verwandelten, von Briefmarken, für den 
Papierkorb viel zu schade.

Wie funktioniert das?
Viele kleine und große Briefe, Tüten und Pakete mit Briefmar-
ken aus allen Ecken der Welt kommen jedes Jahr im Kloster 
Reute an. Nach Ankunft der Marken sitzen „ betagte Schwes-
tern“ an den Tischen mit der Schere und schneiden die Rän-
der sauber und gerade. Anschließend werden die Marken sor-
tiert. Der Kapuziner Bruder Richard organisiert den Verkauf. 
Er erzählt:“ Kiloweise gebe ich die geordneten und verpackten 
Briefmarken an die Händler weiter, je nach Sorte und Land 
werden sie vergütet. So können wir einen schönen Beitrag für 
den Unterhalt des Kinderdorfes leisten.“ Dieses Jahr wollen 
die Schwestern neben den lebensnotwendigen Nahrungsmit-
teln und Hygieneutensilien auch beginnen, die Gebäude zu 
renovieren. Der Missionskreis nimmt auch weiterhin Briefmar-
ken fürs Kloster Reute an.

Musikverein	„Cäcilia“	Schemmerberg	e.	V.

Nachruf

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von 
unserem geschätzten ehemaligen Musiker und Ehrenmit-

glied

Ewald Diemant

der am 13. November 2021 im Alter 
von 80 Jahren verstorben ist.

Ewald Diemant war von 1957 – 2017 aktiver Musiker am 
Tenorhorn. Durch sein 60-jähriges aktives Musizieren hat 

er die Entwicklung unseres Vereins mit hohem Einsatz 
geprägt.2008 wurde er aufgrund seiner großen 

Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Wir danken Ewald Diemant für seine vollbrachten 
Leistungen und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner 
Frau und seinen Söhnen.

Die Vorstandschaft mit allen Musikerinnen 
und Musikern des

Musikverein „Cäcilia“ Schemmerberg e. V.

Pfarrgemeinde St. Martinus

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder

am Mittwoch, 19. Januar 2022, 16.30 Uhr in der Kirche St. 
Martinus.

Kindergarten Schemmerberg                               

Rückblick Adventszeit in 
der Kita St. Martin Schem-
merberg
Nach unserer gemein-
samen Martinsfeier ging 
es los mit den Vorberei-
tungen für unsere Ad-
ventszeit. Groß und Klein 
schmückten die Kita mit 
Lichterketten, Tannenbäu-
men, bunten Sternen und 
vielem mehr.

Außerdem kranzten die 
Kinder einen gemeinsa-
men Adventskranz und 
wir schmückten unseren 
Christbaum, welcher im 
Flur aufgestellt wurde. 

Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Elternbeirat.

Es wurden leckere Plätzchen für das Weihnachtsfest gebacken 
und wir machten es uns richtig gemütlich mit Weihnachtsge-
schichten und Weihnachtsliedern. Das Thema unserer Ad-
ventsgeschichten für den Adventskalender war „Waldige Weih-
nachten“.
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Landratsamt Biberach

Mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
Biberach: Spezielle Termine für Impfungen von Kindern 
zwischen fünf und elf Jahren in Riedlingen, Erolzheim 
und Laupheim
365 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sind am 
Sonntag (9. Januar) im Impfstützpunkt in der Biberacher 
Stadthalle gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon wur-
den 176 Mädchen und Jungen zum ersten Mal geimpft, 189 
Kinder zum zweiten Mal. Acht Erziehungsberechtigte nahmen 
das Angebot einer Boosterimpfung wahr. In den Impfstütz-
punkten in Riedlingen, Erolzheim und Laupheim bietet das 
mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in die-
ser beziehungsweise in der nächsten Woche einen Impftermin 
speziell für die Fünf- bis Elfjährigen an. Dieser Termin findet 
in Riedlingen am Samstag, 15. Januar, von 10 bis 13 Uhr im 
Impfstützpunkt in der Cafeteria der Geschwister-Scholl-Re-
alschule, am Freitag, 21. Januar zwischen 14 und 18 Uhr im 
Impfstützpunkt Erolzheim, DRK-Haus, und am Samstag, 22. 
Januar, von 14 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Laupheim, ehe-
maliges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße, statt. Geimpft wird 
mit dem Kinderimpfstoff von Biontech-Pfizer. „Ein Team aus 
Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Fachkräften für Kin-
derkrankenpflege wird vor Ort die Aufklärung und Betreuung 
übernehmen und steht für alle Fragen der Eltern und Kinder 
zur Verfügung“, so Michael Mutschler, Ge- schäftsführer Ret-
tungsdienst beim DRK-Kreisverband Biberach. Es werden Erst- 
und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren angebo-
ten. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Für 
Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte der Kinder sind 
auch Boosterimpfungen möglich. Bei Erstimpfungen wird vor 
Ort bei Bedarf ein Terminslot für die zweite Impfung im selben 
Stützpunkt drei bis sechs Wochen später vergeben. Alle Impf-
termine des mobilen Impfteams des DRK Biberach sind unter  
Corona- Schutzimpfung (biberach.de) gelistet.

Das Landwirtschaftsamt informiert:

Obst-  und  Gartenbauakademie  (OGAB)  startet
„Krautländer“-Lehrgang		–		Tipps		und		Tricks		für
Selbstversorger
In einer Zeit, in der viele Menschen den Bezug zu Nahrungs-
mitteln und deren Herkunft verloren haben, sehnen sich ei-
nige nach einer Rückkehr zum Ursprung und dem Anbau im 
eigenen Garten. Selbstversorgung liegt voll im Trend. Aber 
wo fängt man an, wenn man umsteigen will? 2022  bietet  
die  Obst-  und  Gartenbauakademie  des  Landkreis  Biber-
ach (OGAB) zum ersten Mal den „Krautländer“-Lehrgang an. 
Dieser Lehrgang dreht sich rund um das Thema Selbstver-
sorgung, mit einem Fokus auf dem Anbau von Gemüse und 
mehr im eigenen Garten. Ziel des Lehrgangs ist es, den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern das Wissen in die Hand zu ge-
ben, ihr eigenes „Krautland“ zu gestalten: vom Umgraben des 
Bodens, über das Einsäen der Pflanzen bis zur ersten Ernte. 
In 73 Vollstunden vermitteln Expertinnen und Experten über 
das gesamte Gartenjahr hinweg Inhalte rund um den Anbau 
von Lebensmitteln im eigenen Beet. Dabei werden die Themen 
nicht nur in der Theorie besprochen. Kursbegleitend legen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam ein Beet an und 
betreuen es von der Einsaat bis zur ersten Ernte.

Weitere Informationen zu Anmeldung, Lehrgangsgebühren, 
Terminen und Inhalten gibt es auf der Homepage der Obst- 
und Gartenbauakademie unter www.ogab.info.

Der	Pflegestützpunkt	Landkreis	Biberach	informiert:

Pflegestützpunkt	eröffnet	Außenstellen	in	Laupheim,
 Ochsenhausen und Riedlingen
Der Landkreis Biberach baut seinen Pflegestützpunkt aus 
und wird zusätzlich zum Hauptsitz in Biberach Außenstellen 

Allgemeine Nachrichten
Gemeinde Maselheim

Die Gemeinde Maselheim sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für die Schulkindbetreuung auf geringfügiger Basis eine

Betreuungskraft (m/w/d)

Informationen für die Stelle als Betreuungskraft:
Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet und soll auf geringfügiger 
Basis (Minijob bis 450 €) erfolgen. Die Vergütung richtet sich 
nach der Entgeltgruppe 2 des Tarifvertrages (TVöD), wobei sie 
nach tatsächlichem Arbeitsaufwand und somit auf Stunden-
basis erfolgt.

Informationen	zur	Tätigkeit:
Die Schulkindbetreuung unserer Kinder ist sehr abwechs-
lungsreich und kann individuell gestaltet werden. Hauptsäch-
lich geht es darum den Kindern  einen festen Rahmen zur  Be-
treuung und Freizeitgestaltung  zu bieten. Hierbei können Sie 
die Kinder bei kleineren Fragen zu den Hausaufgaben unter-
stützen oder auch kreative Arbeiten wie das Basteln fördern.

Seien Sie Teil eines tollen Teams und trauen Sie sich, die Zu-
kunft unseres Nachwuchses mitzugestalten. Egal ob Sie be-
reits Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen oder erste Er-
fahrungen sammeln möchten – wir freuen uns sehr über Ihre 
Bewerbung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Wenn  Sie  Interesse  haben,  bewerben  Sie  sich  bitte  bis  
spätestens 30.01.2022 bei der Gemeindeverwaltung – ent-
weder schriftlich per Post (Wennedacher Str. 5, 88437 Masel-
heim) oder gerne auch per E-Mail (ritzler@maselheim.de).
Bei   Fragen   zur   Tätigkeit   dürfen   Sie   sich   gerne   an   Frau   
Maier (Tel.: 07351/1840-19; E-Mail:  maier@maselheim.de) 
wenden.

Für Fragen nach der Vergütung oder Anstellung steht Ihnen 
auch Frau Geiger  (Tel.: 07351-1840-26; E-Mail:  geiger@ma-
selheim.de) mit Rat und Tat zur Seite.

Förderverein des MV „Harmonie“ Baustetten e.V.

Schlachtfest zum Mitnehmen 
in Baustetten 15. und 16 Januar 2022
Auch in diesem Jahr gibt es unser Schlachtfest zum Mitneh-
men.

Am Samstag, 15.01.2022 von 15:00 – 17:00 bieten wir un-
sere selbst hergestellten Wurstwaren zur Abholung an. Am 
Sonntag, 16.01.2022, 10:30 – 13:30 Uhr können Sie unser 
warmes Mittagessen sowie unsere Wurstwaren mitnehmen.
Wurstangebot Samstag und Sonntag: Schwarzwurst, Leber-
wurst, Blut-und Leberwurst, Schwartenmagen, Dosenwurst, 
Rauchfleisch, Tellersulzen, Schmalz und unsere Musikanten-
wurst. Mittagessen am Sonntag: Kesselfleisch, Blut- und Le-
berwurst, Schlachtplatte sowie Schnitzel und Pommes.

Unsere ausführliche Speisekarte inkl. Preise finden Sie unter 
www.MV-Baustetten.de.

Vorbestellung von Dienstag, 11.01.2022 – Donners-
tag, 13.01.2022 jeweils von 17:30 bis 20:00 Uhr unter 
015209130950 (kein Rückruf).

Die Abholung ist nur nach Vorbestellung in unserem Drive-In 
am Parkplatz vor dem Musikerheim in Baustetten (nur mit 
Kraftfahrzeug) möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung! Bleiben Sie gesund.
Ihr Förderverein des MV „Harmonie“ Baustetten e.V.



Freitag, 14. Januar 2022 • Nr. 1–2

I 21 

der Homepage unter  www.biberach.de/landratsamt/landwirt-
schaftsamt.html bekannt gegeben. Zur Veranstaltung ist keine 
Anmeldung notwendig. Interessierte können sich gerne telefo-
nisch unter 07351 52-6714 melden.

SANA Kliniken und ADK GmbH

Frauenkliniken Biberach und Ehingen
Ausgezeichnete	Qualität	bestätigt
Erfolgreiche	Rezertifizierung	des	Brust-Zentrums	Donau-Riß
Seit August 2006 gehört das Brust-Zentrum Donau-Riß, zu 
dem sich die Frauenkliniken Biberach und Ehingen zusam-
mengeschlossen haben, zu den knapp 50 zertifizierten Brust-
zentren in Baden-Württemberg. Bestandteil des strengen Zer-
tifizierungsprozesses sind jährliche Qualitätsüberprüfungen, 
auch Überwachungsaudits genannt, und alle drei Jahre eine 
komplette Rezertifizierung. Im Rahmen dieser regelmäßigen 
Überprüfungen wird festgestellt, ob das Brust-Zentrum Do-
nau-Riß die hohen Anforderungen der Deutschen Krebsgesell-
schaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie weiterhin 
erfüllt. In diesem Oktober stand bereits die fünfte Rezertifizie-
rung an. Diese hat das kooperative Brust-Zentrum Donau-Riß 
erfolgreich gemeistert. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
mussten die Frauenklinik des Biberacher Sana Klinikums und 
die Frauenklinik des Alb-Donau Klinikums Ehingen sowie die 
am Brust- Zentrum beteiligten Kooperationspartner an beiden 
Standorten nachweisen, dass sie die Anforderungen erfüllen.
Experten und Prüfer der Organisation OnkoZert, die das be-
gehrte Qualitätssiegel vergibt, führten am 21. und 22. Oktober 
2021 sowohl in Biberach als auch in Ehingen eine zweitägige 
Überprüfung durch. Zwischenzeitlich bestätigte OnkoZert die 
Prüfberichte der Experten vor Ort und verlängerte das Zerti-
fikat um weitere drei Jahre. Die beiden Kliniken haben damit 
erneut unter Beweis gestellt, dass sie eine ausgezeichnete 
Versorgung von Brustkrebspatientinnen gewährleisten kön-
nen und die fachlichen Anforderungen an ein zertifiziertes 
Brustzentrum erfüllen. Auditor Dr. Peter Sammel stellte bei 
der Abschlussbesprechung fest, dass die Zahl der operier-
ten Brustkrebspatienten im Jahr 2020 trotz Corona konstant 
blieb, obwohl die Bereitschaft zur Teilnahme am Screening 
deutlich nachgelassen hatte. Der Gesamteindruck aus beiden 
Tagen sei gut, die operative Versorgung könne ebenso wie die 
Brustsprechstunden an beiden Standorten als vorbildlich be-
zeichnet werden. Dr. Peter Sammel und Dr. Heike Rosendahl 
empfahlen ihrer Organisation somit abschließend, das Zerti-
fikat erneut zu erteilen. Inzwischen ist dieses in den Kliniken 
eingetroffen – damit ist das kooperative Brust-Zentrum Do-
nau-Riss für drei weitere Jahre zertifiziert. Die  leitenden Ärz-
te beider Kliniken, Albrecht Schwämmle und Dr. med. Steffen 
Fritz betonten die gute Zusammenarbeit im Alltag sowie die 
konstruktive Stimmung während des Audits.

Corona-Impfung für Kinder

BARMER schaltet Experten-Hotline für die Eltern
Die BARMER erweitert ihre Corona-Impfhotline. Ab sofort 
können Eltern und Sorgeberechtigte dort ihre Fragen zu der 
Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Coro-
na-Schutzimpfung der Fünf- bis Elfjährigen mit Vorerkrankun-
gen stellen. „Die Corona-Pandemie ist für Familien eine sehr 
große Herausforderung. Die jetzige Ausweitung der Impfemp-
fehlung ruft bei den Familien viele Fragen und Unsicherheiten 
hervor. Sie gilt für Kinder mit Vorerkrankungen. Aber auch alle 
anderen Kinder dieser Altersgruppe können geimpft werden, 
wenn dies seitens der Eltern und Kinder gewünscht ist. Da-
her ist es umso wichtiger, Eltern und Sorgeberechtigten einen 
barri erefreien Zugang zu qualitätsgesicherten Informationen 
zu bieten“, sagt Marco Kraus, Regionalgeschäftsführer der 
BARMER in Ulm. Die kostenlose Hotline mit medizinisch ge-
schultem Personal stehe uneingeschränkt allen Bürgerinnen 
und Bürgern in Deutschland rund um die Uhr zur Verfügung 
unter 0800 84 84 111.

mit Sprechzeiten in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen 
einrichten. Die Pflegestützpunkte stehen pflegebedürftigen 
Men- schen jeglichen Alters sowie deren Angehörigen offen 
für Hilfe und Beratung. Seit 2018 berät der Pflegestützpunkt 
als zentrale Beratungsstelle ältere, hilfe- und pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige im Landratsamt Biberach. 
Mit der Eröffnung der Außenstellen ist die Ausweitung des 
Pflegestützpunktes, die der Kreistag im vergangenen Jahr be-
schlossen hat, komplett. Ziel der Ausweitung ist es, dem stei-
genden Bedarf an Beratungen Rechnung zu tragen und dieses 
Angebot wohnortnah zu verankern. Der Pflegestützpunkt ist 
eine neutrale Beratungsstelle für Menschen, die Informati-
onen aus einer Hand rund um das Thema Pflege benötigen. 
Informiert und beraten wird zu allen Fragen rund um die The-
men Pflegebedürftigkeit, Alter, Krankheit und Behinderung, al-
tersgerechtem Wohnen und sonstigem Unterstützungsbedarf 
sowie zur Klärung von Kostenfragen für medizinische, pflege-
rische und soziale Leistungen. Zentrale Aufgabe des Pflege-
stützpunktes ist die umfassende sowie unabhängige Auskunft 
und Beratung, einschließlich einer Pflegeberatung. Finanziert 
wird der Pflegestützpunkt mit seinen Außenstellen zu jeweils 
gleichen Teilen von den Kranken- und Pflegekassen sowie dem 
Landkreis. Die Zusammenarbeit zwischen den Kranken- und 
Pflegekassen und dem Pflegestützpunkt ist sehr positiv. Haus-
besuche und Beratungstermine im Haus werden ab Januar an 
allen drei Standorten angeboten. Da die Besucher des Stütz-
punktes oft zur Risikogruppe gehören, wird die Infektionslage 
weiter aufmerksam beobachtet, um gegebenenfalls zusätzli-
che Maßnahmen zum Schutz der Besucher treffen zu können.

Die Öffnungszeiten der Außenstelle Laupheim
Die Außenstelle des Pflegestützpunktes in Laupheim öffnet 
am Freitag, 14. Januar 2022. Die Räumlichkeiten in Laupheim 
sind zunächst im Caritas-Zentrum, Kirchberg 18 unterge-
bracht. Erreichbar ist die Außenstelle unter der Telefonnum-
mer 07351 52-7639 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@
biberach.de. Die Außenstelle ist Donnerstagnachmittag und 
Freitagvormittag besetzt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet 
das Team des Pflegestützpunktes um vorherige Terminverein-
barung. Die „offene Sprechstunde“ ist freitags von 9 bis 10 
Uhr. Das Angebot richtet sich insbesondere an Ratsuchende 
aus Laupheim und den umliegenden Gemeinden. Voraussicht-
lich ab Mitte 2022 können die Beratungen in Laupheim in den 
Räumlichkeiten Mittelstraße 49 stattfinden.

Das Landratsamt –  Landwirtschaftsamt informiert:

Online-Themenreihe „Landwirtschaftsamt – Live“ 
startet im neuen Jahr
Das Landwirtschaftsamt lädt alle Interessierten zum neuen 
Online-Forum Landwirtschaftsamt-Live ein. Hinter dem Titel 
Landwirtschaftsamt-Live verbergen sich Online-Vortrags-Ver-
anstaltungen, die im Rhythmus von zwei Wochen aktuelle The-
men behandeln, welche anschließend zur Diskussion stehen.
Die Veranstaltung findet jeden zweiten Montag um 19.30 Uhr 
statt. 

Die Termine:
24. Januar 2022: 
Aktuelles aus dem Tierschutz

7. Februar 2022: 
Umsetzungsmöglichkeiten der Pflanzenschutzreduktion

21. Februar 2022: 
Pflanzenschutz bei Nacht – ein Praktiker berichtet

7. März 2022: 
Neue Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ab 2023

21. März 2022: 
Wühl- und Schermausbekämpfung auf Grünland
Die fortlaufenden Themen sowie der Zugangslink werden auf 
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Wohnort oder der Beschäftigungsort in Baden-Württemberg 
liegen muss. Weitere Infos gibt es bei der Kreishandwerker-
schaft Biberach, Prinz-Eugen-Weg 17, Telefon 07351 / 5092-
33, u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.de oder www.
kreishandwerkerschaft-bc.de

Caritas Biberach-Saulgau

„Technikbotschafter“ stellen 
alltagsunterstützende Hilfsmittel Online vor
Selbstständig mit zunehmendem Alter zu bleiben, das ist sehr 
wichtig. Dies kann einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig 
um die Gestaltung der eigenen Wohnung kümmert. Es geht da-
bei vor allem darum, Barrieren abzubauen oder gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Hier können technische Hilfsmittel im Be-
reich der Sicherheit & Mobilität wie ein abschaltbares Bügel-
eisen oder ein Seniorenhandy mit Notrufknopf und GPS die zu 
Hause lebenden älteren Menschen sowie die Angehörige un-
terstützen. Technischen Hilfsmittel die im Alltag unterstützen 
können stellen „Technikbotschafter“ in einer Online-Veranstal-
tung am Dienstag, 18. Januar 2022 um 15 Uhr via Zoom vor. 
So können Interessierte wunderbar von zu Hause teilnehmen. 
Die Hilfsmittel werden „live“ vorgestellt und brennende Fragen 
können beantwortet werden.

Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvorstellung“ interessiert 
sind, dann melden Sie sich bitte bis 17. Januar bei Daniela 
Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau entweder telefonisch 
unter 07351 8095190 oder per E-Mail unter  hia@caritas- bi-
berach-saulgau.de an. Sie bekommen dann zeitnah per E-Mail 
den Einladungslink und eine Anleitung für das Online-Treffen 
zugesendet. Info auch unter:  www.pflegebruecke-biberach.de.

Caritas Biberach-Saulgau

Krankenhaus	Lotsen	auch	während	Corona	in	Bereitschaft
Die derzeit acht Lotsinnen und ein männlicher Lotse gehören 
zur Caritas Biberach-Saulgau. Sie arbeiten ehrenamtlich, d. 
h. unentgeltlich. Auch während der Corona- Krise unterstüt-
zen sie Menschen in und um Biberach, die ins Krankenhaus 
müssen. Wenn jemand keine Bezugspersonen hat oder auch, 
wenn ein Ehepartner bzw. Kinder überfordert sind, springen 
die Krankenhaus Lotsen ein. Sie wechseln sich wöchentlich 
ab, ihre Bereitschaftsdienstzeit dauert Montag bis Freitag von 
8.00 –19.30 Uhr. Erreichbar sind sie über ein Mobiltelefon. 
Patienten, die aus weiter entfernten Gemeinden in die Bibera-
cher Klinik kommen, können sich im Vorfeld ebenfalls an die 
Lotsen wenden und die mögliche Hilfe abstimmen.

Wie können die Krankenhaus Lotsen helfen? Sie helfen bei-
spielsweise bei der Vorbereitung eines geplanten Kranken-
hausaufenthalts hinsichtlich organisatorischer Fragen oder 
beim Packen der Tasche. Besonders wertvoll ist ihre Hilfe für 
Patienten, die als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wer-
den und dringend notwendige Utensilien aus ihrer Wohnung 
benötigen. Die Lotsen holen die notwendigen Dinge aus der 
Wohnung, prüfen, ob die Heizung eingeschaltet ist, Fenster ge-
schlossen sind, verderbliche Lebensmittel zu entsorgen sind, 
ein Haustier zu betreuen ist, benachrichtigen Verwandte und 
Freunde. Sie kümmern sich auch um einen Ehepartner, der 
Hilfe benötigt und unterstützen ggf. bei der Organisation ent-
sprechender Dienste. Während des Krankenhausaufenthaltes 
halten sie Kontakt zum Patienten (in der Zeit des coronabe-
dingten Besuchsverbots in der Klinik telefonisch), bieten an, 
bei Gesprächen mit den Ärzten dabei zu sein, helfen bei Bedarf 
beim Essen, bringen die Wäsche in die Wäscherei und erledi-
gen Besorgungen. Schließlich helfen sie bei der Vorbereitung 
auf die Entlassung, vermitteln dann benötigte Hilfsdienste und
besorgen Medikamente und Lebensmittel.Patienten von au-
ßerhalb der näheren Umgebung Biberachs werden selbstver-
ständlich nach Möglichkeit ebenfalls betreut.  Die Lotsen hal-
ten Kontakt zum Patienten bzw. zu einem Ansprechpartner am 

Aufklärungsbedarf	zur	Corona-Schutzimpfung	hält	an
Die Erweiterung der Hotline sei ein wichtiger Schritt, um die im 
Januar 2020 begonnene Aufklärungsarbeit der BARMER zu al-
len Fragen rund um die Corona-Pandemie fortzuführen. Mehr 
als 70.000 Anruferinnen und Anrufer hätten dieses Angebot 
seit dem Start der Hotline genutzt. „Der Informationsbedarf 
der Bevölkerung ist nach wie vor sehr hoch. Im Hinblick auf die 
Ausweitung der Impfempfehlung auf Kinder und das derzeitige 
Infektionsgeschehen wird dies auch noch einige Zeit so blei-
ben“, so Kraus.

Alle wichtigen Antworten zum Thema Corona unter:  
www.barmer.de/coronavirus

Kreisjugendring Biberach e.V.

Fördermöglichkeiten und Zuschüsse 
für Jugendarbeit in Vereinen
Was muss man über Zuschüsse für die Jugendarbeit im Land-
kreis Biberach sowie den Landesjugendplan wissen? Welche 
Wege gibt es von der Idee hin zur finanziellen Förderung? Die-
se Fragen werden beim Online-Vortrag des Kreisjugendrings 
Biberach e.V. am Montag, 17. Januar 2022, beantwortet. Der 
Vortrag findet über zoom von 19.00 bis 20.30 Uhr statt. Ziel 
der Veranstaltung ist es, ehrenamtlichen Jugendleitern, Ver-
einsvorständen, Kassenwarten und Interessierten in der Ju-
gendarbeit Informationen zum Thema Zuschüsse an die Hand 
zu geben. Nach der verbindlichen Anmeldung über info@kjr-bi-
berach.de wird der Zugangslink zugeschickt. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung ist kostenfrei.

Betreuungsverein Biberach e.V.

Für rechtliche Betreuer und Betreuerinnen gibt es am Dienstag, 
25. Januar, um 19 Uhr eine digitale Fortbildungsveranstaltung 
vom Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. Dipl.-Psych. 
Heike Berger wird das Angebot der Psychiatrischen Tagesklinik 
am Standort Biberach vorstellen. Technische Voraussetzun-
gen für die Teilnahme sind ein PC oder ein mobiles Endgerät 
wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit Lautsprecher, sowie 
eine stabile Internetverbindung. Bitte melden Sie sich bis Mitt-
woch, 19. Januar 2022 an unter Telefon 07351-17869 oder 
E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de . Bei der Anmeldung 
teilen Sie bitte Ihre E-Mailadresse mit. Sie bekommen dann 
rechtzeitig den Zugangslink zur Online- Fortbildungsveranstal-
tung zugesandt.

Kreishandwerkerschaft Biberach – 
	jetzt	noch	die	letzten	freien	Plätze	sichern

Weiterbildung zur Elektrofachkraft
 - Sicher im Umgang mit Elektrotechnik
Beim Umgang mit elektrischen Anlagen steht die Sicherheit an 
erster Stelle. Gute Schulungen für alle Mitarbeiter im Bereich 
Elektrotechnik sind unerlässlich, um Unfälle mit elektrischem 
Strom zu verhindern. Als Nicht-Elektriker elektrische Arbeiten 
übernehmen? Durch die Ausbildung zur „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten“ kann die entsprechende Qualifikation 
erworben werden. Start des 80- stündigen Lehrgangs ist am 
28. Januar und findet immer freitags von 17:00 – 21:30 Uhr 
und samstags von 8:00 – 15:00 Uhr statt. Anmeldeschluss ist 
am 20. Januar. Der  nächste  Lehrgang  „Nachqualifizierung  
der  Elektrofachkraft“  ist  für  30.04.2022  geplant.  Die

Teilnehmerzahlen sind jeweils auf 8 begrenzt!

Der Lehrgang wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg, finanziert von der Europäi-
schen Union bezuschusst. Wenn ESF-Plus-Fachkursförderung 
bewilligt wird, erhalten Teilnehmende bis zum 54. Lebens-
jahr 25 %, ab dem 55. Lebensjahr 50 % Zuschuss. Gefördert 
werden Beschäftigte und Unternehmen, wobei entweder der 
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schäftsstelle des Mittelstandspreises für   soziale   Verantwor-
tung in Baden-Württemberg,   c/o   DiCV   Rottenburg-Stuttgart   
e.V., Brigitte Volz,  Strombergstraße 11, 70188 Stuttgart, Tel: 
0711/2633-1147, E-Mail: info@mittelstandspreis-bw.de.

Arbeitsagentur Ulm

Berufe im öffentlichen Dienst

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Ulm bietet am Donnerstag, den 20. Januar 2022 einen On-
line-Vortrag zum Thema Berufe im öffentlichen Dienst an. Mit 
dabei sind dann die Ausbildungsverantwortlichen der Agentur 
für Arbeit Ulm, des Ulmer Amtsgerichts, des Hauptzollamts Ulm 
und des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, um Ausbildungs- und 
duale Studienangebote sowie das breit gefächerte Aufgaben-
portfolio ihrer Behörde vorzustellen und Fragen dazu zu be-
antworten. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter  Ulm.BIZ@arbeitsagen-
tur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-
888. Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei 
und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone 
möglich.

Vortragsreihe	„Zukunft	gut	finden“

Migration und Ausbildung – Mein Start in Deutschland
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Don-
nerstag, den 20. Januar 2022 einen weiteren Online-Vortrag 
im Rahmen der Reihe „Zukunft gut finden“ an. Der Titel der 
Veranstaltung lautet: Migration und Ausbildung – Mein Start 
in Deutschland. Die Veranstaltung richtet sich an Geflüchtete, 
Migranten sowie an deren Helfer und Angehörige und bietet 
hilfreiche Informationen zu ausbildungsspezifischen The-
men: Welche Voraussetzungen werden für eine Ausbildung in 
Deutschland benötigt und welche Unterstützungsmöglichkei-
ten gibt es? Außerdem gibt es einen Überblick zu den verschie-
denen Berufen in unserer Region. Die einstündige Veranstal-
tung beginnt um 16 Uhr.Eine Anmeldung ist erforderlich unter  
Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über das Be-
rufsinformationszentrum unter 0731 160-888. Der Link zum 
Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, 
Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.

Durchgeführt wird die monatliche Vortragsreihe mit wech-
selnden Themenschwerpunkten von der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Ulm. Termine und Themen sind in der Ver-
anstaltungsdatenbank auf arbeitsagentur.de oder auf der Sei-
te Jugendberufsagentur Alb-Donau/ Ulm unter jubadub.de zu 
finden.

Arbeitslosmeldung	mit	Identifikationsnachweis	 
künftig online möglich

Ab dem 01.01.2022 können sich Bürgerinnen und Bürger 
auch mit ihrem Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion 
arbeitslos melden. Der neue eService ist ein weiteres digita-
les Angebot der Bundesagentur für Arbeit und macht ein per-
sönliches Erscheinen für die Arbeitslosmeldung nicht mehr 
zwingend erforderlich. Die elektronische Arbeitslosmeldung 
ergänzt ab dem 1. Januar 2022 die bisher schon angebotenen  
eServices der Bundesagentur für Arbeit:

– sich online arbeitsuchend melden,
–  einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen und  

einen Beratungstermin vereinbaren.

So wird ein durchgängiger Online-Prozess möglich.

Wohnort, der z.B. für den Notfall über einen Wohnungsschlüs-
sel verfügt und benötigte Utensilien in die Klinik bringen kann.

Zur Vorbereitung des Klinikaufenthalts kann ein Informations-
gespräch mit den Krankenhaus Lotsen vom Wohnort aus hilf-
reich sein. Es besteht auch die Möglichkeit eine Liste anzufor-
dern, in der alle für den Klinikaufenthalt notwendigen Dinge 
aufgeführt sind. Weitere Fragen beantwortet gerne Ingeborg 
Mock, Telefon: 07351-31611.

Krankenhaus Lotsen (Caritas Biberach-Saulgau) 
Mobil Telefon 0157 81 94 19 89 
Mo – Fr 8.00 – 19.30 Uhr www.basisversorgung-biberach.de

„Technikbotschafter“ stellen alltagsunterstützende 
Hilfsmittel Online vor

Selbstständig mit zunehmendem Alter zu bleiben, das ist sehr 
wichtig. Dies kann einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig 
um die Gestaltung der eigenen Wohnung kümmert. Es geht 
dabei vor allem darum, Barrieren abzubauen oder gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Hier können technische Hilfsmittel 
im Bereich der Sicherheit & Mobilität wie ein abschaltbares 
Bügeleisen oder ein Seniorenhandy mit Notrufknopf und GPS 
die zu Hause lebenden älteren Menschen sowie die Angehöri-
ge unterstützen.

Technischen Hilfsmittel die im Alltag unterstützen können 
stellen „Technikbotschafter“ in einer Online-Veranstaltung am 
Dienstag, 18. Januar 2022 um 15 Uhr via Zoom vor. So kön-
nen Interessierte wunderbar von zu Hause teilnehmen. Die 
Hilfsmittel werden „live“ vorgestellt und brennende Fragen 
können beantwortet werden.

Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvorstellung“ interessiert 
sind, dann melden Sie sich bitte bis 17. Januar bei Daniela 
Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau entweder telefonisch 
unter 07351 8095190 oder per E-Mail unter  hia@caritas- bi-
berach-saulgau.de an. Sie bekommen dann zeitnah per E-Mail 
den Einladungslink und eine Anleitung für das Online-Treffen 
zugesendet. Info auch unter:  www.pflegebruecke-biberach.de.

Mittelstandspreis für soziale Verantwortung 
in  Baden-Württemberg  
Leistung – Engagement – Anerkennung 2022 
(Lea-Mittelstandspreis)

CSR-Aktivitäten	in	Baden-Württemberg	werden	ausgezeichnet
Viele Unternehmen in Baden-Württemberg leben eine verant-
wortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Sie ver-
einbaren gesellschaftliches Engagement mit wirtschaftlichem 
Erfolg und sichern so ihre Zukunftsfähigkeit in dynamischen 
Zeiten. Mit innovativen „Corporate Social Responsibility“ (CS-
R)-Aktivitäten und Kooperationspartnern aus dem Dritten Sek-
tor gehen sie gesellschaftliche Herausforderungen aktiv an. 
Deshalb sind sie von unschätzbarem Wert für unsere Gesell- 
schaft. Der Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Ba-
den-Württemberg zeigt, welche Stärke verantwortungsvolles 
Unternehmertum auch in Krisenzeiten hat und zeichnet am 5. 
Juli 2022 vorbildliche CSR-Aktivitäten aus. Die Lea-Trophäe für 
herausragendes gesellschaftliches Engagement wird damit 
bereits zum 16. Mal verliehen.
Ab   sofort   können   sich   alle   baden-württembergischen   
Unternehmen   mit   maximal   500 Vollbeschäftigten, die in 
Kooperation mit einer Organisation aus dem Dritten Sektor, 
z. B. einem Wohlfahrtsverband, einem Verein oder einer Um-
weltinitiative, gemeinsam ein Projekt zur Bewältigung gesell-
schaftlicher Herausforderungen realisiert haben, bewerben. 
Bewerbungsschluss ist der 31. März 2022. Weitere Informati-
onen zum Wettbewerb und dem Bewerbungsverfahren finden 
Sie unter  www.lea-mittelstandspreis.de.

Fragen zum Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an die Ge-
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„Leben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder 
per Telefon, ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet 
ein und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen 
und Freunde vor große Fragen und Herausforderungen. Mit 
der Vortragsreihe möchten wir dem genannten Personenkreis 
Informationen geben, wie ein selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben trotz Sehbehinderung möglich ist.

Termine:

9. Februar 2022: „Alltagshilfsmittel“ mit dem Landeshilfsmit-
telzentrum, Dresden und „barrierefreie Elektrogeräte“ mit der 
Fa. Feelware

9. März 2022: Blickpunkt-Auge - Rat und Hilfe bei Sehverlust
Zeit: jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr.

Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle un-
ter der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@
bsv-wuerttemberg.de, an. Sie erhalten dann zeitnah den Link 
zur Zoomkonferenz.

Wenn Sie per Telefon an den Veranstaltungen teilnehmen 
möchten wählen Sie am entsprechenden Termin:

00496950500952, Sitzungs-ID: 87596410707# 
Deutschland

00496950502596, Sitzungs-ID: 87596410707# 
Deutschland

Polizeipräsidium	Ulm

Eisplatten auf Fahrzeugen
Gegen 12.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Fahrer auf der 
B311 im Landkreis Biberach, Höhe Ertingen, dass der Lastwa-
gen vor ihm Eisplatten verlieren würde. Die Polizei stoppte den 
Sattelzug bevor Schlimmeres passieren konnte. Sie klärten 
den 46-Jährigen über die Gefahren auf. Zur Sicherheit musste 
er das restliche Eis vom Dach des Aufliegers entfernen. Der 
Zeuge verhielt sich richtig und umsichtig. Weil er darüber hin-
aus den Abstand zum Lastwagen einhielt, entstand kein Sach-
schaden. Der Lastwagen-Fahrer erhielt eine Verwarnung.

Hinweis der Polizei: Der Winter stellt hohe Anforderungen an 
Fahrzeuge und deren Fahrer. Denn bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt entstehen besondere Gefahren. Fahrer, insbe-
sondere von Lastern, Transportern und deren Anhängern oder 
Aufliegern, müssen vor der Abfahrt alle Fahrzeuge prüfen und 
darauf achten, dass von ihnen keine Gefahren ausgehen. Eine 
solche Gefahr kann aber gerade von den großen Dächern 
ausgehen, wenn sich dort Schnee sammelt oder Wasser zu 
Eisplatten gefriert. Diese Eisplatten können für Andere le-
bensgefährlich werden, da sie durchaus geeignet sind, Fahr-
zeugscheiben zu durchschlagen. Sie können auch Ausweich-
manöver verursachen und so zu Unfällen führen. Gefährliche 
Dachlasten wie Schnee und Eis müssen deshalb vor Fahrtan-
tritt entfernt werden. 

Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit 
rechnen, dass ihnen von einem vorausfahrenden Fahrzeug 
eine Eisplatte entgegenkommen kann. Auch aus diesem Grund 
sollten sie ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit 
auf ein Überholen verzichten. Grundsätzlich muss jeder Kraft-
fahrzeugführer seine Fahrzeuge eis- und schneefrei halten. 
Gerade auch in der Übergangszeit von der kalten zur wärme-
ren Jahreszeit können die Tücken der Kälte auftreten. Dabei 
ist dies nicht überraschend, sondern stets zu erwarten. Wer 
vorsorgt, schafft diese Gefahren aus dem Weg und hilft, dass 
alle sicher ankommen. Sollte sich dennoch ein Unfall durch die 
Eisplatten ereignen, drohen dem Verursacher bis zu 120 Euro 
Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.“

Die Online-Arbeitslosmeldung im Bereich der Arbeitslosenver-
sicherung ist dann ab 01.01.2022 rund um die Uhr und orts-
unabhängig möglich und der persönlichen Arbeitslosmeldung 
gleichgestellt. Bisher war ein persönliches Erscheinen zwin-
gend erforderlich. Wie bei der persönlichen Arbeitslosmeldung 
braucht es auch bei der Online - Arbeitslosmeldung einen Iden-
tifikationsnachweis. Die Identifikation erfolgt dabei mit einem 
Personalausweis mit aktiver Online-Ausweisfunktion oder mit 
einem anderen elektronischen Identifikationsnachweis: einem 
elektronischen Aufenthaltstitel, einer eID-Karte oder einem 
Ausweis eines EU-/EWR-Mitgliedslandes mit Online-Ausweis-
funktion. Als Alternative zur Online-Meldung bleibt die persön-
liche Arbeitslosmeldung auch weiterhin bestehen.

Nähere Informationen zur Online-Arbeitslosmeldung, der On-
line-Identifikation und den technischen Voraussetzungen gibt 
es unter:

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden
https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/das-
brauchen-sie/
https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buerge-
rinnen-und-buerger/online-ausweisen/das-brauchen-sie/das-
brauchen-sie-node.html

Die Kunden-App BA-Mobil kann im Apple App Store und im 
Google Play Store heruntergeladen werden. Die Anmeldedaten 
bei der App sind die gleichen wie beim Online- Portal.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.arbeits-
agentur.bka&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/ba-mobil/id1550747895

Beschäftigung	schwerbehinderter	Menschen

Jährliche	Prüfung	der	Beschäftigungspflicht
Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich 
verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Zur Prüfung 
der Beschäftigungspflicht im Kalenderjahr 2021 müssen die 
beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber bis spätestens 31. März 
2022 der Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzei-
gen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Am schnellsten 
geht dies elektronisch. Fragen zum Anzeigeverfahren werden 
von Montag bis Freitag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr un-
ter der Telefonnummer 07161 9770 333 für Arbeitgeber aus 
dem Bezirk der Arbeitsagentur Ulm beantwortet. Die Beschäf-
tigungs- und Anzeigepflicht gilt auch für Unternehmen, die im 
laufenden Jahr von Kurzarbeit betroffen waren.

Kostenlose Software
Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist 
eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Abgabe 
wird auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäfti-
gungsquote ermittelt. Um die Ausgleichsabgabe zu berechnen 
und die entsprechende Anzeige zu erstellen, können Unterneh-
men und Arbeitgeber die kostenfreie Software IW-Elan nutzen.
Diese steht auf der Homepage www.iw-elan.de unter der Ru-
brik „Download“ zur Verfügung. Die Meldung kann auf elek-
tronischem Wege schnell und unbürokratisch vorgenommen 
werden. Neben dem elektronischen Weg kann – sofern keine 
Downloadmöglichkeit besteht - unter der Rubrik „Service“ eine 
CD-ROM bestellt werden. Weitere Hinweise sind auf www.ar-
beitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwerbehin-
derte-menschen zu finden.

Verbandsgeschäftsstelle 
Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V.

Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
(BSV-W) lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto 


